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DER FALL

ü 52 Jahre alte Klägerin ist bei einem großen Automobilhersteller in Stuttgart als Abteilungsleiterin beschäftigt ï 

keine ltd. Angestellte. 

ü Vergütung der Führungskräfte setzt sich wie folgt zusammen: 

- Fixe Grundvergütung 

- Company Bonus

- Aktienorientierte Vergütung (gem. Performance Phantom Share Plan ï PPSP) inklusive 

Dividendenäquivalente

- Pension Capital One ï Kapitalbaustein zur betrieblichen Altersversorgung
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DER FALL

 

ü Zu Beginn eines jeden Jahres entscheiden jeweilige Vorgesetzte einer Führungskraft über etwaige 

Gehaltsanpassungen und bestimmen das individuelle Zuteilungsvolumen nach dem jeweiligen PPSP.

ü Gehalt der Klägerin bewegt sich im Hinblick auf sämtliche Vergütungsbestandteile unterhalb des Medians 

sowohl der männlichen als auch der weiblichen Führungsgruppe.
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DER FALL

ü Innerhalb der männlichen Vergleichsgruppe ragt das Gehalt eines Kollegen hinsichtlich aller 

Gehaltskomponenten heraus.

ü Arbeitgeber stellt den Mitarbeitern über das Intranet ein sogenanntes Entgelttransparenz-Dashboard zur 

Verfügung: In diesem können sich die Mitarbeiter mit allen anderen Beschäftigten der gleichen Entgeltgruppe 

bzw. Führungsebene im Betrieb betreffend die einzelnen Lohnbestandteile (ausgenommen PPSP-

Zuteilungswerte) vergleichen, jeweils getrennt nach Frauen und Männern. Individuelle Vergütungen sind nicht 

ersichtlich. 
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VERLANGEN DER KLÄGERIN

Klägerin fühlt sich entgeltdiskriminiert. 

ü Sie verlangt, wie ein einzelner von ihr benannter vergleichbarer männlicher Kollege vergütet zu werden, der 

gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichtet. 

ü Hilfsweise verlangt sie die Differenz ihrer individuellen Vergütung zur Vergütung des Medians der männlichen 

Vergleichsgruppe gemäß den Werten des Entgelttransparenz-Dashboards.

ü Betreffend PPSP verlangt sie die Differenz der ihr zugeteilten virtuellen Aktien zum Durchschnittswert des 

Zuteilungsbandes.
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RICHTIGE KLAGEANTRÄGE

ü Performance Phantom Shares gemäß Plan (PPSP)

Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin weitere Phantom Shares auf der Grundlage des 

Phantom Share Plans 2024 in einem Wert und in einer Anzahl zuzuteilen, der in das Ermessen 

des Gerichts gestellt wird,  jedoch EUR .......... entsprechend .......... virtuellen Aktien zum 

Anfangskurs der Aktie von EUR .......... nicht unterschreiten sollte; 

hilfsweise:

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, 

welcher der Klägerin dadurch entsteht, dass ihr auf der Grundlage des Phantom Share Plans 

2024 der Beklagten keine weiteren Phantom Shares für 2024 im Wert von EUR .......... 

entsprechend .......... endgültigen virtuellen Aktien zum Anfangskurs der Aktie 2024 von EUR 

.......... zugeteilt worden sind.
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RICHTIGE KLAGEANTRÄGE

ü Dividendenäquivalente 

Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin weitere Dividendenäquivalente aus den Phantom Share 

Plänen 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 in Höhe von EUR .......... brutto nebst Zinsen in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus EUR .......... seit 01.07.2020, EUR .......... seit 

01.07.2021, EUR .......... seit 01.07.2022, EUR .......... seit 01.07.2023 und EUR .......... seit 

01.07.2024 zu zahlen. 
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RICHTIGE KLAGEANTRÄGE

ü Vergütung 2020 bis 2024 (Grundvergütung 2020 bis 2024 und Company Bonus 2020 bis 2024)

Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin EUR .......... brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus EUR .......... seit 01.01.2021, aus EUR .......... seit 

01.01.2022 é zu zahlen. 

DR. FRANK HAHN       www.kasperknacke.de



RICHTIGE KLAGEANTRÄGE

ü Pension Capital One 2020 bis 2024

Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin auf Basis des entsprechend Klagantrag Ziffer é korrigierten 

Jahreseinkommens (Jahresgehalt und Company Bonus) folgende weiteren Kapitalbausteine 

rückwirkend auf ihr Pension Capital One Konto Nr. é zuzuteilen, welche die 

Versorgungsanwartschaft / Pensionsanwartschaft Pension Capital One der Klägerin entsprechend 

ihrer 50-prozentigen Teilzeitbeschäftigung erhöhen: 

Für 2020 EUR .......... mit Wirkung ab 01.01.2020, für 2021 EUR .......... mit Wirkung ab 01.01.2021, 

für 2022 EUR .......... mit Wirkung ab 01.01.2022 é
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ANSPRUCHSGRUNDLAGEN

ü Art. 157 Abs. 1 AEUV

üÄÄ 3 Abs. 1, 7 EntgTranspG 

ü Gleichbehandlungsgrundsatz

ü Entsprechende Anwendung von Ä 22 AGG (BAG vom 16.02.2023 ï 8 AZR 450/21; vom 

21.01.2021 ï 8 AZR 488/19; LAG Baden-Württemberg vom 19.06.2024 ï 4 Sa 26/23)
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Art. 157 AEUV

1. Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher. 

2. Unter ĂEntgeltñ im Sinne dieses Artikels sind die üblichen Grund- oder Mindestlöhne und  -gehälter sowie 

alle sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses dem 

Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in Sachleistungen zahlt. 
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Art. 157 AEUV

  

ü Art. 157 AEUV ist Teil des Primärrechts mit unmittelbarer Wirkung zwischen Privaten (EUGH vom 

03.06.2021 ï C 624/19 ï Tesco Stores).

ü Die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 2006/54/EG zum Verbot der Diskriminierung beim 

Entgelt, darunter insbesondere deren Art. 2 Abs. 1 lit. e und Art. 4 werden von der unmittelbaren 

Anwendbarkeit von Art. 157 AEUV miterfasst.
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HALTUNG DER BEKLAGTEN

ü Grund für die Differenz des Entgelts liegt in persönlicher und fachlicher Eignung und daraus 

resultierenden geringeren Wertbeiträgen für das Unternehmen. Das zeigt sich schon daran, dass ihr 

Entgelt gegenüber dem Median-Entgelt der gleichgeschlechtlichen Vergleichsgruppe ebenfalls geringer 

ausfällt. 

ü Es fehlt also an einer ĂDiskriminierung wegen des Geschlechtsñ. 
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ENTSCHEIDUNG DES ARBG STUTTGART

(22 Ca 7069/21)

ü Kein Anspruch auf Differenz des individuellen Gehalts zum Gehalt des männlichen Vergleichskollegen.

 

ü Bereits der Auskunftsanspruch nach dem EntgTranspG stellt auf eine Median-Betrachtung ab. 

ü Aber: Es besteht Anspruch auf Differenz des individuellen Gehalts zum Median-Entgelt der männlichen 

Vergleichsgruppe.
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BERUFUNG DER KLÄGERIN

ü Zur Darlegung des Indizes einer Geschlechterdiskriminierung ist es gem. Ä 22 AGG ausreichend,  eine einzige 

Vergleichsperson zu benennen, um eine Kausalitätsvermutung zu begründen (BAG 16.02.2023 ï 8 AZR 450/21). 

ü Hilfsweise: Gleichbehandlungsgrundsatz, der eine Anpassung nach (ganz) oben auf das maximale Niveau der 

bestbezahlten vergleichbaren männlichen Führungskraft verlangt (LAG Düsseldorf 20.04.2023 ï 13 Sa 535/22).
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DIE ENTSCHEIDUNG DES LAG BADEN -WÜRTTEMBERG
(02.10.2024 ï 2 Sa 14/24)

ü Berufung der Klägerin (und der Beklagten) teilweise erfolgreich ï aber im Wesentlichen nicht im Hinblick auf 

Vergütungsansprüche aufgrund EntgTranspG!
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DIE ENTSCHEIDUNG DES LAG BADEN -WÜRTTEMBERG
(02.10.2024 ï 2 Sa 14/24)

ü Kein Anspruch auf das Entgelt des am besten dotierten Vergleichskollegen:

-Nicht aufgrund Diskriminierung wegen des Geschlechts nach Art. 157 AEUV bzw. Ä 3 Abs. 1, Ä 7 

EntgTranspG (mºgliche Anspruchsgrundlage, BAG 16.02.2023 ï 8 AZR 450/21 ï Rn. 22; BAG 

21.01.2021 ï 8 AZR 488/19 ï Rn. 17)
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DIE ENTSCHEIDUNG DES LAG BADEN -WÜRTTEMBERG
(02.10.2024 ï 2 Sa 14/24)

-Im Rechtsstreit um gleiches Entgelt f¿r gleiche und gleichwertige Arbeit unabhªngig vom Geschlecht ist Ä 

22 AGG anzuwenden: Eine Partei muss Indizien beweisen, die eine Benachteiligung wegen des 

Geschlechts vermuten lassen. Nach BAG (16.02.2023 ï 8 AZR 450/21 ï Rn. 43) kann es ausreichend 

sein, dass der Mitarbeiter darlegt und im Bestreitensfall beweist, dass er ein niedrigeres Entgelt erhªlt als  

ein zum Vergleich herangezogener Kollege des anderen Geschlechts bei gleicher oder gleichwertiger 

Arbeit.
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DIE ENTSCHEIDUNG DES LAG BADEN -WÜRTTEMBERG
(02.10.2024 ï 2 Sa 14/24)

-Vorliegend verhªlt es sich aber anders, da es sich um einen groÇen Betrieb und eine hinreichend 

groÇe Vergleichsgruppe handelt und das Median-Entgelt der Vergleichsgruppe des anderen 

Geschlechts unterhalb des individuellen Gehalts des einzeln herangezogenen Vergleichskollegen 

liegt. 

Die W¿rdigung auf der Grundlage des Ä 22 AGG ist immer eine Einzelfallregelung. Es gibt keinen 

Automatismus, dass absolute Indizien zwingend die Kausalitªtswahrscheinlichkeit auslºsen (BAG 

26.06.2014 ï 8 AZR 547/13 ï Rn. 46).
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DIE ENTSCHEIDUNG DES LAG BADEN-W¦RTTEMBERG
(02.10.2024 ï 2 Sa 14/24)

-Die entgeltmªÇige Schlechterbehandlung der Klªgerin basiert nicht auf Gr¿nden des Geschlechts Ÿ ein 

Paarvergleich scheidet vorliegend aus. 

-Die Auffassung, bei unterschiedlichen Gehªltern der Vergleichsgruppe des anderen Geschlechts m¿sse 

immer eine Anpassung Ănach ganz obenñ vorgenommen werden (so Dªubler/Beck/Reingard Zimmer, 5. 

Aufl. 2022, EntgTranspG Ä8 Rn. 5; Keller/Petersen, NZA 2024, 793, 798) ¿bersieht die Reichweite der 

konkreten Indizwirkung nach Ä 22 AGG.
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DIE ENTSCHEIDUNG DES LAG BADEN-W¦RTTEMBERG
(02.10.2024 ï 2 Sa 14/24)

-Auch aus dem europªischen Diskriminierungsverbot gem. Art. 17, 18 RL 2006/ 54/EG folgt nichts 

anderes. Ä 22 AGG und Art. 19 RL/2006/54/EG verlangen beide zumindest die hinreichende Darlegung 

von Indizien f¿r eine konkrete Benachteiligung.

-Der EUGH hat noch keinen Fall zu entscheiden gehabt, bei dem sich die Verg¿tung des zum 

Paarvergleich herangezogenen Arbeitnehmers (weit) oberhalb des Median-Entgelts bzw. 

Durchschnittsgehalts der Vergleichsgruppe des anderen Geschlechts befand (weder in der Rechtssache 

Kenny, EUGH 28.02.2013 ï C-427/11 noch in der Rechtssache Brunnhofer, EUGH 26.06.2001 ï C-

381/99).
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DIE ENTSCHEIDUNG DES LAG BADEN-W¦RTTEMBERG
(02.10.2024 ï 2 Sa 14/24)

ü Der Anspruch folgt auch nicht aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes:

-Werden Arbeitnehmern innerhalb der beg¿nstigten Gruppe Leistungen unterschiedlicher Hºhe gewªhrt, 

kann ein Klªger bei Verletzung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes nach der 

Rechtsprechung des BAG (23.02.2011 ï 5 AZR 84/10 ï Rn. 21; zustimmend LAG Rheinland-Pfalz 

29.01.2021 ï 1 Sa 130/19 ï Rn. 102; 08.06.2022 ï 7 Sa 38/21 ï Rn. 202) nur den Durchschnittswert 

beanspruchen (anders, aber nicht weiter begr¿ndet: LAG D¿sseldorf vom 20.04.2023 ï 13 Sa 535/22 ï 

Rn. 104). 
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DIE ENTSCHEIDUNG DES LAG BADEN-W¦RTTEMBERG
(02.10.2024 ï 2 Sa 14/24)

ü Ferner: 

Rechtsfolge einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes wªre allenfalls die Verpflichtung zur 

Zahlung des Durchschnittswerts der Gesamtgruppe, nicht des Median-Entgelts einer Teilgruppe. Der 

Gleichbehandlungsgrundsatz hat keine geschlechtsbezogene Komponente.
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DIE ENTSCHEIDUNG DES LAG BADEN-W¦RTTEMBERG
(02.10.2024 ï 2 Sa 14/24)

ü Kein Anspruch auf die mit Hilfsantrªgen geltend gemachte Differenz zwischen individueller Verg¿tung 

und dem Median-Entgelt der mªnnlichen Vergleichsgruppe (anders als das Arbeitsgericht!): 

-Es fehlt an ¿berwiegender Kausalitªtswahrscheinlichkeit im Sinne von Ä 22 AGG f¿r eine 

Geschlechterbenachteiligung in Hºhe dieser Verg¿tungsdifferenz im Rahmen eines Anspruchs nach 

Art. 157 AEUV bzw. Ä 3 Abs. 1, Ä 7 EntgTranspG.

5wΦ Cw!bY I!Ib       ǿǿǿΦƪŀǎǇŜǊƪƴŀŎƪŜΦŘŜ



DIE ENTSCHEIDUNG DES LAG BADEN-W¦RTTEMBERG
(02.10.2024 ï 2 Sa 14/24)

-Anders als BAG 21.01.2021 ï 8 AZR 488/19: In dem vom BAG entschiedenen Fall war aber kein 

konkreter Vortrag zum Median des weiblichen Geschlechts seitens des Arbeitgebers erfolgt!

Vorliegend hat die Arbeitgeberin konkrete Daten und Fakten geliefert, die den Aussagegehalt der 

Differenz des individuellen Gehalts der Klªgerin zum Median des anderen Geschlechts relativieren.
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DIE ENTSCHEIDUNG DES LAG BADEN-W¦RTTEMBERG
(02.10.2024 ï 2 Sa 14/24)

ü Aber: Anspruch auf Differenz des Median-Entgelts der weiblichen Vergleichsgruppe zum Median-

Entgelt der mªnnlichen Vergleichsgruppe gem. Art. 157 AEUV bzw. Ä 3 Abs. 1, Ä 7 EntgTranspG (als 

Minus in den Hilfsantrªgen der Klªgerin enthalten):

-Insoweit besteht hinreichende Indizwirkung im Sinne von Ä 22 AGG f¿r eine entsprechende 

geschlechtsbedingte Verg¿tungsbenachteiligung.

-Nach Ä 11 Abs. 3 EntgTranspG ist (noch) die Median-Betrachtung maÇgebend (so BAG 21.01.2021 ï 8 

AZR 488(19).

-Arbeitgeberin konnte Indiz der Entgeltbenachteiligung in Hºhe der Differenz der Median-Entgelte nicht 

widerlegen. 
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DIE ENTSCHEIDUNG DES LAG BADEN-W¦RTTEMBERG
(02.10.2024 ï 2 Sa 14/24)

-Arbeitgeber m¿sste Vollbeweis erbringen, dass die festgestellte unterschiedliche Verg¿tung durch 

objektive Faktoren, die nicht mit einer Diskriminierung wegen des Geschlechts zu tun haben, zu 

erklªren sind. Zulªssig wªren etwa geschlechtsunabhªngige Differenzierungen nach 

-Berufserfahrung (EUGH 03.10.2006 ï C 17/05, Cadman; EUGH 17.10.1989 ï C-109/88, Danfoss; 

BAG 21.01.2021 ï 8 AZR 488/19).

-Dienstalter (EUGH 03.102006 ï C-17/05, Cadman).

-Qualitªt der Arbeit (LAG Baden-W¿rttemberg 19.06.2024 ï 4 Sa 26/23).
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  Wie verhªlt es sich bei folgender Konstellation?
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                                ANin E4 

 ᶖ ג      ᶖ  

Betriebliche Vergleichsgruppe 

Ø 12.500 

Ø 14.000 

Median Ø 11.000 

Median 
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DIE REVISION DER KL GERIN

üNach Art. 157 AEUV bzw. Ä 3 Abs. 1, Ä 7 EntgTranspG besteht Anspruch auf Verg¿tungsdifferenz zum 

Entgelt des am besten verdienenden mªnnlichen Vergleichskollegen, hilfsweise auf Verg¿tungsdifferenz 

zum Median-Entgelt der mªnnlichen Vergleichsgruppe.

üEs ist ein Paarvergleich vorzunehmen (wie BAG 16.02.2023 ï 8 AZR 450/21 und BAG 21.01.2021 ï 8 

AZR 488/19).

Vgl. Sagan, NZA 2025 1034, 1041: ĂDie Revision sollte erfolgreich sein, falls der Senat an seiner 

bisherigen Rechtsprechung festhªlt.ñ Andernfalls: Senat m¿sste Vorab-Entscheidung des EUGH 

einholen (Art. 267 Abs. 3 AEUV).
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DIE REVISION DER KL GERIN

üDer Verweis auf das Median-Entgelt ist nur eine zusªtzliche Mºglichkeit, wenn Beschªftigte das Entgelt 

der Vergleichskollegen nicht kennen (BAG 21.01.2021 ï 8 AZR 488/19 ï Rn. 41) ï anders in 

vorliegendem Fall, wenn das Entgelt eines konkreten Vergleichskollegen bekannt ist. 

üDer Entgeltunterschied im Paarvergleich reicht aus, um die Kausalitªtsvermutung im Sinne von Ä 22 

AGG zu begr¿nden. 

üOb es Frauen gibt, die mehr verdienen als die Klªgerin oder sogar mehr als das mªnnliche Median-

Entgelt sagt nichts dar¿ber aus, ob die Klªgerin gegen¿ber einzelnen oder mehreren mªnnlichen 

Vergleichskollegen diskriminiert wird. 
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KRITIK AM URTEIL DES LAG

(vgl. auch ArbG Stuttgart 11.09.2025 ï 28 Ca 6588/23)

Beschrªnkung der Kausalitªtswahrscheinlichkeit f¿r eine geschlechtsbedingte Benachteiligung auf die Hºhe 

der Median-Entgelte, wenn die betreffende Arbeitnehmerin nicht vertragsgemªÇ beschªftigt wird ï wie 

hier.

üDie nicht vertragsgerechte Beschªftigung gereicht dem Arbeitgeber zum Vorteil: Denn der Arbeitnehmer hat 

von vornherein keine Chance, auf seiner ihm zustehenden Position zu performen, was dazu f¿hren kºnnte, 

dass ihm eine hºhere Verg¿tung zugesprochen werden kºnnte (Rechtsgedanke des Ä 162 BGB).
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DAS URTEIL DES BAG VOM 23.10.2025 ï 8 AZR 300/24
(ĂVom Median zum Maximumñ)

üLeitsªtze

(1)Eine Entgeltgleichheitsklage kann darauf gest¿tzt werden, dass eine einzelne Vergleichsperson des 

anderen Geschlechts, die die gleiche oder eine gleichwertige Arbeit verrichtet, ein hºheres Entgelt erhªlt 

(Paarvergleich). Dies gilt unabhªngig davon, wie groÇ die Gruppe vergleichbarer Personen des anderen 

Geschlechts ist. 

(2) Die Kausalitªtsvermutung im Sinne von Ä 22 AGG setzt bei Entgeltgleichheitsklagen nicht voraus, dass 

eine ¿berwiegende Wahrscheinlichkeit f¿r eine Benachteiligung wegen des Geschlechts besteht. 
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DAS URTEIL DES BAG VOM 23.10.2025 ï 8 AZR 300/24
(ĂVom Median zum Maximumñ)

üMªnner und Frauen haben bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit Anspruch auf gleiches Entgelt:

Klagt eine Arbeitnehmerin auf gleiches Entgelt f¿r gleiche oder gleichwertige Arbeit, begr¿ndet der 

Umstand, dass ihr Entgelt geringer ist als das eines mªnnlichen Kollegen, der die gleiche oder 

gleichwertige Arbeit verrichtet, regelmªÇig die Vermutung, dass diese Benachteiligung wegen des 

Geschlechts erfolgt ist.

Ÿ Es bleibt beim Paarvergleich.

üBei einer Entgeltgleichheitsklage bedarf es keiner ¿berwiegenden Wahrscheinlichkeit f¿r eine 

geschlechtsbedingte Benachteiligung. 
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DAS URTEIL DES BAG VOM 23.10.2025 ï 8 AZR 300/24
(ĂVom Median zum Maximumñ)

üF¿r die vom Arbeitgeber zu widerlegende Vermutung einer Entgeltbenachteiligung wegen des Geschlechts 

gen¿gt es, wenn die klagende Arbeitnehmerin darlegt und im Bestreitensfall beweist, dass ihr Arbeitgeber 

einem anderen Kollegen, der gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichtet, ein hºheres Entgelt zahlt. 

üDie GrºÇe der Vergleichsgruppe und die Hºhe des Median-Entgelts beider Geschlechtsgruppen ist f¿r das 

Eingreifen der Vermutungswirkung ohne Bedeutung. 
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DAS URTEIL DES BAG VOM 23.10.2025 ï 8 AZR 300/24
(ĂVom Median zum Maximumñ)

üRn. 24:

ĂDamit kann jede Frau und jeder Mann zur Durchsetzung der Entgeltgleichheit eine Person des anderen 

Geschlechts als VergleichsmaÇstab heranziehen, selbst wenn die Gruppe der Arbeitnehmer des anderen 

Geschlechts, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten, aus mehreren Personen besteht. Die 

Zulªssigkeit der Beschrªnkung auf eine einzelne Vergleichsperson und die Verteilung der Darlegungs- und 

Beweislast sind ï trotz im Schrifttum geªuÇerter Bedenken ï unionsrechtlich geklªrt. é Ein 

Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV (é.) ist nicht veranlasst.ñ
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DAS URTEIL DES BAG VOM 23.10.2025 ï 8 AZR 300/24
(ĂVom Median zum Maximumñ)

üRn. 26 ff:

ĂBeweist danach im Streitfall die eine Partei Indizien, die eine Benachteiligung wegen eines in Ä 1 AGG 

genannten Grundes vermuten lassen, trªgt die andere Partei die Beweislast daf¿r, dass kein VerstoÇ gegen 

die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat. Zwar erfordert die Annahme einer 

solchen Vermutung grundsªtzlich einen Vortrag von Indizien, die mit ¿berwiegender Wahrscheinlichkeit 

darauf schlieÇen lassen, dass eine Benachteiligung wegen eines in Ä 1 AGG genannten Grundes erfolgt ist. 

Auch m¿ssen hierbei alle Umstªnde des Rechtsstreits in einer Gesamtw¿rdigung ber¿cksichtigt werden 

(é). Diese Erfordernisse gelten aber nicht bei einem Rechtsstreit um gleiches Entgelt f¿r gleiche oder 

gleichwertige Arbeit. In diesen Fªllen ist Ä 22 AGG vielmehr in ¦bereinstimmung mit Art. 157 Abs. 1 AEUV 

sowie Art. 19 der Richtlinie 2006/54/EG auszulegen (vgl. dazu schon ausf¿hrlich BAG 21.01.2021 ï 8 AZR 

488/19 ï Rn. 27 ff. mwN, BAGE 173, 331), der eine Kodifizierung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europªischen Union zur Darlegungs- und Beweislast in Rechtsstreitigkeiten um geschlechtsbedingte 

Entgeltdiskriminierung enthªlt (é).
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DAS URTEIL DES BAG VOM 23.10.2025 ï 8 AZR 300/24
(ĂVom Median zum Maximumñ)

é

Ausgehend hiervon gen¿gt f¿r eine die Umkehr der Beweislast auslºsende Kausalitªtsvermutung im Sinne 

von Ä 22 AGG grundsªtzlich, wenn die klagende Partei beweist, dass ihr Arbeitgeber ihr ein niedrigeres 

Entgelt zahlt als ihrem zum Vergleich herangezogenen Kollegen des anderen Geschlechts, der die gleiche 

oder eine gleichwertige Arbeit verrichtet (é).

é
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DAS URTEIL DES BAG VOM 23.10.2025 ï 8 AZR 300/24
(ĂVom Median zum Maximumñ)

Der Einwand der Beklagten, die Zulªssigkeit einer auf eine einzelne Vergleichsperson gest¿tzten 

Entgeltgleichheitsklage und die damit einhergehende Verteilung der Darlegungs- und Beweislast habe 

letztlich zur Folge, dass allen Arbeitnehmern mit gleicher oder gleichwertiger Tªtigkeit die jeweils 

hºchste vom Arbeitgeber gewªhrte Verg¿tung zu zahlen wªre, verkennt, dass sich die ĂAussagekraftñ 

eines Paarvergleichs grundsªtzlich auf die hiervon unmittelbar betroffenen Personen beschrªnkt. Eine 

unterschiedliche Verg¿tung von Personen unterschiedlichen Geschlechts mit gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit ist zulªssig, sofern diese nicht durch das Geschlecht, sondern durch objektive 

Faktoren bedingt ist. Fehlt es an einer solchen Rechtfertigung kºnnen sich hiervon nachteilig 

Betroffene ebenfalls mit Erfolg auf Art. 157 Abs. 1 AEUV und Ä 3 Abs. 1 und Ä 7 EntgTranspG st¿tzen. 

Dies ist aber keine Auswirkung des Paarvergleichs, sondern eines gegebenenfalls diskriminierenden 

Entgeltsystems

é
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DAS URTEIL DES BAG VOM 23.10.2025 ï 8 AZR 300/24
(ĂVom Median zum Maximumñ)

Entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgerichts kommt eine Beschrªnkung des Anspruchs auf den 

Ausgleich der Differenz zwischen dem Median-Entgelt der weiblichen und dem der mªnnlichen 

Vergleichsgruppe nicht in Betracht. Diese Rechtsfolge w¿rde sich vom ï zulªssigen ï Paarvergleich lºsen und 

ist weder im Unionsrecht noch im deutschen Recht vorgesehen (é).ñ 
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DAS URTEIL DES BAG VOM 23.10.2025 ï 8 AZR 300/24
(ĂVom Median zum Maximumñ)

ü Der Verwendung der auf die Vergleichsperson bezogenen Verdienstinformationen einschlieÇlich der 

namentlichen Nennung stehen keine datenschutzrechtlichen Belange entgegen. Lªsst sich ein 

rechtlicher Anspruch oder eine rechtliche Verteidigung gegen einen Anspruch nur unter 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten Dritter durchsetzen, d¿rfen diese grundsªtzlich 

auch genutzt werden (BAG 20.03.2025 ï 7 AZR 46/24 ï Rn. 58). 
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DAS URTEIL DES BAG VOM 23.10.2025 ï 8 AZR 300/24
(ĂVom Median zum Maximumñ)

üBesteht die Vermutung einer Benachteiligung aufgrund des Geschlechts, trªgt die andere Partei die Beweislast 

daf¿r, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht verletzt worden ist. Es gilt das BeweismaÇ des sogenannten 

Vollbeweises. Der Arbeitgeber muss Tatsachen vortragen und gegebenenfalls beweisen, aus denen sich ergibt, 

dass kein VerstoÇ gegen das Entgeltgleichheitsgebot vorliegt. Dies ist der Fall, wenn er entweder nachweist, 

dass die von der klagenden Partei und der Vergleichsperson tatsªchlich ausge¿bten Tªtigkeiten in 

Wirklichkeit nicht vergleichbar sind, oder, dass die unterschiedliche Verg¿tung durch objektive Faktoren, 

die nichts mit einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun haben, gerechtfertigt ist. Auf die 

Frage, ob der Arbeitgeber ein Entgeltsystem angewendet hat, welches den Anforderungen des Ä 4 Abs. 4 

EntgTranspG, insbesondere hinsichtlich der Durchschaubarkeit nicht gen¿gt, kommt es nicht an. Der 

Arbeitgeber, der ein intransparentes Entgeltsystem verwendet, kann dieses gegebenenfalls im Rahmen 

eines Rechtsstreits durch weitere Darlegungen durchschaubar machen. 
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DAS URTEIL DES BAG VOM 23.10.2025 ï 8 AZR 300/24
(ĂVom Median zum Maximumñ)

üDie Qualitªt der Arbeit kann ein zulªssiges Differenzierungskriterium sein. Hierzu gehºrt auch die Bewertung 

sogenannter Softskills von F¿hrungskrªften. BloÇe allgemeine Behauptungen des Arbeitgebers reichen zur 

Widerlegung der Vermutung aber nicht aus. Der Arbeitgeber muss vielmehr einen Vortrag leisten, der eine 

wirksame Kontrolle und Nachpr¿fung durch die Gerichte ermºglicht. 

üEin unterschiedlicher Verantwortungsbereich kann der Gleichwertigkeit von Tªtigkeiten entgegenstehen. 
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DAS URTEIL DES BAG VOM 23.10.2025 ï 8 AZR 300/24
(ĂVom Median zum Maximumñ)

üDer arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz bildet eine eigenstªndige Anspruchsgrundlage. Die 

Darlegungs- und Beweislast f¿r einen VerstoÇ liegt grundsªtzlich beim Anspruch stellenden Arbeitnehmer. Er 

kann sich zur Erf¿llung seiner Darlegungslast nicht auf Ä 22 AGG berufen. Der arbeitsrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz weist weder einen Bezug zum EntgTranspG noch zu sonstigen gesetzlichen 

Regelungen des Diskriminierungsschutzes auf, sondern bezieht sich auf sachlich nicht gerechtfertigte 

Ungleichbehandlungen bei regelhaften Leistungsgewªhrungen durch den Arbeitgeber. 

Ÿ R¿ckverweisung an das LAG : Dieses hat insbesondere zu pr¿fen, ob bestimmte Hauptantrªge der 

Klªgerin begr¿ndet sind.  
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FAZIT

üBAG stªrkt Position von Equal Pay-Klªgerinnen 

üArbeitgeber sind gehalten, individuelle Gehaltsentscheidungen und ihre Gr¿nde zu dokumentieren 

(Qualifikation, Marktsituation, insbesondere auch bei Gehaltsbªndern) 
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VERJ HRUNG

üÄ 195 BGB: drei Jahre

üÄ 199 Abs. 1 BGB:

-Beginn der Verjªhrungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist (Nr. 1) und der 

Glªubiger von den den Anspruch begr¿ndenden Umstªnden und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 

oder ohne grobe Fahrlªssigkeit erlangen musste (Nr. 2). 
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VERJ HRUNG

üLAG Baden-W¿rttemberg 19.06.2024 ï 4 Sa 26/23:

ĂSoweit die Klªgerin meint, der Verjªhrungsbeginn habe deshalb nicht zu laufen begonnen, weil es sich um 

einen Diskriminierungsdauertatbestand gehandelt habe, kann sie damit nicht durchdringen. Allein durch die 

(teilweise) Nichterf¿llung des Zuteilungsanspruchs [sc auf PPSP] wird dieser nicht zu einem Dauertatbestand, 

auch wenn der Anspruch aus Sicht der Klªgerin bis heute Ădauerhaftñ noch nicht erf¿llt wurde. 

¦ber diese Klippe helfen auch nicht die von der Klªgerin zitierten Entscheidungen des BAG vom 18. Mai 2017 (8 

AZR 74/16) und des LAG Rheinland-Pfalz vom 9. August 2018 ( 5 Sa 488/17). Die Klªgerin ¿bersieht, dass sie 

keinen Schadensersatz- oder Entschªdigungsanspruch nach dem AGG wegen Diskriminierung geltend macht, 

sondern einen bloÇen (von Diskriminierungsmerkmalen unabhªngigen) allgemeinen 

Gleichbehandlungsanspruch.ñ
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ENTGELTTRANSPARENZ-RICHTLINIE

2023/970/EU
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üRichtlinie stªrkt nicht nur das Prinzip Ăgleicher Lohn f¿r gleiche Arbeitñ, sondern weitet dies auf 

Ăgleichwertige Arbeitñ aus. 

üGleichwertig ist Arbeit dann, wenn sie vergleichbare Anforderungen an

-Qualifikation 

-Verantwortung

-Belastung und Arbeitsbedingungen 

stellt. 
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ü Bewertungskriterien:

-Fachliche und persºnliche Kompetenzen (Ausbildung, Erfahrung, Sozialkompetenz)

-Verantwortung (z. B. Personalf¿hrung, Budgetverantwortung)

-Belastungen

-Arbeitsbedingungen 
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ABSCHLUSSBERICHT DER EXPERTENKOMMISSION 

VOM 07.11.2025

ĂB¿rokratiearmeñ Umsetzung der Transparenzrichtlinie
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ÜBERSICHT
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ThemenbereichEmpfehlung der 

Kommission

Kritik/Risiken Was  noch unklar ist

Schwellenwert für 

Berichtslinien

Berichtspflicht für 

Unternehmen ab 100 

Beschäftigten

Arbeitgeber halten dies für 

zu niedrige Schwelle Ÿ 

deutlicher Mehraufwand

Ob der Gesetzgeber evtl. 

doch differenzierte Stufen 

(100/250) einführt

Bemessungsgrundlage Maßgeblich ist das Ist-

Entgelt inkl. variabler 

Vergütung

Erhöhter Erhebungs- und 

Dokumentationsaufwand

Wie Sonderzahlungen, 

Boni, Zielprämien konkret 

einzubeziehen sind

Konzernlösung Zentrale Berichte durch 

Muttergesellschaft 

zulässig

Gefahr der Intransparenz 

auf Betriebsebene

Wie stark die 

Tochtergesellschaften 

einbezogen werden 

müssen



ÜBERSICHT
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Themenbereich Empfehlung der 

Kommission

Kritik/Risiken Was  noch unklar ist

Form der Berichte Textform/digital ausreichend 

(keine strenge  Schriftform)

Datenschutzrisiken bei 

digitaler Übermittlung

Einheitliche technische 

Standards fehlen

Auskunftsanspruch der 

Beschäftigten

Anspruch auf 

Vergleichsentgelte, Kriterien 

und Verfahren

Arbeitgeber befürchten 

Missbrauch für strategische 

Klagen

Umfang der 

Vergleichsgruppen und 

Detaillierungsgrad

Auskunft vor Einstellung Bewerber sollen Infos zur 

Vergütungssystematik 

erhalten

Eingriff in Vertragsfreiheit? Wie verbindlich 

Entgeltangaben vor 

Vertragsschluss sind



ÜBERSICHT

DR. FRANK HAHN       www.kasperknacke.de

Themenbereich Empfehlung der 

Kommission

Kritik/Risiken Was  noch unklar ist

Schwelle für 

Abhilfeverfahren

Ó  5% Gender Pay Gap 

Ÿ Pflicht zur 

Entgeltbewertung

Kritiker: 5% sei zu hoch 

angesetzt

Ob nationale Abweichung 

von EU-Vorgaben 

zulässig ist

Abhilfeverfahren Gemeinsame Bewertung 

mit 

Arbeitnehmervertretung

Kein  echtes erzwingbares 

Mitbestimmungsrecht

Ob Betriebsräte echte 

Durchgriffsrechte erhalten

Rolle von Gewerkschaften Keine zwingende 

Einbindung vorgesehen

Massive Kritik: 

Schwächung kollektiver 

Rechte

Ob Gewerkschaften 

später doch gesetzlich 

beteiligt werden
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Themenbereich Empfehlung der 

Kommission

Kritik/Risiken Was  noch unklar ist

Sanktionen Keine klare Empfehlung zu 

harten Sanktionen

Gefahr zahnloser 

Vorschriften

Bußgeldhöhen, 

Beweislastregeln, 

Schadensersatz

Bürokratieabbau Ziel: praxisnah, einfach, 

digital

Gefahr der Verwässerung 

von Schutzrechten 

Ob Ăb¿rokratiearmñ 

zulasten der Transparenz 

geht

Reform EntgTranspG Neues 

ĂEntgelttransparenzgesetz 

2.Oñ geplant

Übergangsphase rechtlich 

unsicher

Zeitplan, Übergangsfristen, 

Rückwirkung 



DR. FRANK HAHN, KASPER KNACKE, WERFMERSHALDE 22, 70190 STUTTGART

  

www.kasperknacke.de
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KORN FERRY ïWHO WE ARE

TRANSFORM FOR GROWTH LEAD THROUGH CHANGE FIND AND KEEP TOP TALENT

ORGANIZATION 
STRATEGY

ÁTop Team Performance

ÁOrganization Design 
&Analytics

ÁWork & Career 
Architecture

ÁPeople Strategy 
&Performance

ÁCulture, Change, & 
Communications

TOTAL REWARDS

ÁExecutive Pay & 
Governance

ÁWorkforce Rewards

ÁSales Compensation

ASSESSMENT & 
SUCCESSION

ÁLeadership & Professional 
Assessments

ÁSuccession Planning

TALENT ACQUISITION

ÁCEO & Board Succession

ÁExecutive Search

Á Interim Executives 
& Professionals

ÁProfessional Search

ÁProject Recruitment

ÁRecruitment Process 
Outsourcing (RPO)

LEADERSHIP & 
PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT

ÁLeadership Development

ÁProfessional 
Development

ÁPersonalized Coaching

KORN FERRY 

TALENT SUITE
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Your Experts

Christine Seibel
Vice President,

Total Rewards + Work & Career Architecture 
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Mandy Rehmann
Senior Client Partner,                                         

Leadership Assessment & Development
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EU DIRECTIVE
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EU Pay Transparency Directive

01
Empower workers to 

enforce their right to equal 

pay through a set of binding 

measures on pay 

transparency (before and 

after employment)

02
Strengthen the 

transparency

of pay systems

03
Improve public 

understanding

of the relevant 

legal concepts

04
Enhance the enforcement 

of the rights and 

obligations relating 

to equal pay between 

men and women

The EU Pay transparency directive will come into force in June 2026. 
The aims fall into four categories:

In the EU, women 
are on average paid 

13%
less per hour 
than men.

Size of the organizationFirst report requiredFrequency of reporting

> 250 employees 6 june 2027, based on 2026 calendar data Annually

150-249 employees 6 june 2027, based on 2026 calendar data Every three years

100-149 employees 6 june 2031, based on 2030 calendar data Every three years

< 100 employees
No reporting obligations, but employees 

still will have the right to request information

Stated EU reporting requirements:

|70
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Forward-thinking leaders see transparency as a trust -building 
opportunity , not just a compliance exercise.

Equal pay for 
equal work

Transparent pay 
and career 
progression

Access to 
information

Pay reporting Required pay 
corrections 

and joint pay 
assessment

71 © 2026 Korn Ferry|

Employees who trust their employer stay longer, perform better, 
and strengthen the companyôs reputation.

Key Requirements 

The directive contains stipulations in the following areas:

and Going Beyond Compliance
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ƴDisclose initial pay or pay range 

beforeinterviews

ƴEmployers cannot ask candidates about

their current pay

ƴDefine and share gender-neutral criteria 

for pay decisions, levels and pay 

progression

ƴEnsure gender-neutral job titles 

and recruitment process

ƴEmployers cannot prevent employees

from discussing pay

EU Pay Transparency Requirements
What Does it Mean for You? 

72

Transparency

ƴ All EU employees can request 

individual and average pay levels 

(categorized by sex / equal work), 

provided in writing within 2 months

ƴ Inform employees annually about this 

right and how to request 

ƴ Information can also be requested 

through workersô representatives or 

an equality body

Right to Information

ƴ Overall mean and median pay gap 

ƴ The proportion of female and male 

workers in each quartile band 

ƴ The pay gaps between ócategories 

ofworkersô, those performing the 

same work or work of equal value

ƴ Complementary or variable 

components 

Reporting

If unexplained gender pay gap for a category of worker is 5% or more: close the gap in 6 

months or conduct a Joint Pay Assessment 
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EU PAY TRANSPARENCY DIRECTIVE

73

July 2026

Å Commission established

Å Expert group formed to draft proposal with a focus on 

minimal bureaucracy

Autumn 2026

Å Draft proposal expected

Å Recommendations to be submitted to the Federal Ministry 

for Gender Equality

2026

Å Draft law expected

Å Followed by legislative process; experts consider 7 June 

2026 deadline is achievable

Current legal context 

Remuneration Transparency Act                        

(Entgelttransparenzgesetz ; 2017)

ÁProhibits pay discrimination

ÁEmployees have right of information

ÁNo specific obligation of pay disclosure at hiring stage

ÁReporting for employees > 500 employees (ñReport of 

Equality and Equal Pay) every 3/5 years

Á If pay structure system, must be objective, transparent and 

gender-neutral

ÁEmployee can claim backpay (limitation period of 5 years)

WHERE DOES GERMANY STAND?

73
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THE REALITY CHECK

only feel fully 

prepared

of EMEA 

companies said 

they are fully aware 

of the directive

85%

10%

PAY TRANSPARENCY IS

PART OF PEOPLE STRATEGY
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What Needs tobe

75

Effective pay 

transparency
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True for Effective
Transparency?
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Regulatory
Compliance

Understand requirements

Educate leaders 

Job posting strategy, 

range definition, talk tracks

Clarify governance and 

compliance support roles 

Refined Job 
Architecture

Value work based on 

gender (race) neutral criteria

Develop consistent structure 

and processes across work

Provide tools to support 

information requests 

Pay Equity 
Analysis

Statistical rewards audit

employee vs. EE 

Overall pay gap analysis 

and like-for-like analysis

Strategy, structure, process 

(drivers) review

Pay remediation, as needed

Reward Strategy 
and Design

Clarify reward design to 

enable clarity, consistency 

and effectiveness

Improve pay equity and 

communication strategies

Optimize balance between 

freedom and framework 

in administration processes

Assess programme 

effectiveness 

to mitigate risks

Change, 
Communication 
and Enablement 

Establish roadmap 

for change

Shift mindsets to 

enable and sustain an 

inclusive and equitable 

organisational culture

Sharpen comms messages, 

messengers, and mediums

Enable managers to respond 

to employee questions 

Ensure smooth transition, 

minimizing disruption

Prepare for compliance 

and related impacts.

Build the right foundation 

or work to enable 

transparent and compliant 

processes.

Assess current pay equity 

processes and outcomes

Ensure effective and 

consistent reward practice, 

and enable the organisation 

for success.

Manage transformation, 

enablement and change.

WHAT DOES THE PAY TRANSPARENCY JOURNEY LOOK LIKE?
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JOB 
ARCHITECTURE
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SUCCESS PROFILES ENABLE KEY HR PROCESSES BASED 
ON THE JOB ARCHITECTURE

78

Accountability, at its core, means 

responsibility for results.

Capability, incorporates the different skills,  

behaviors, and competencies that matter most 

for success at work.

Identity, captures the traits, values, and  

motives that shape people, teams and  

organizations.

Our Success Profile framework is a formula for 

combining people and work, aligned to different 

talent needs.

More than 10,000 predefined best-in-class "success profiles" -that can be customized- serve 

as the basis for the entire talent management process: job evaluation, reward 

benchmarking, career planning, development, talent acquisition and management, etc.



© 2026 Korn Ferry|

OUR UNDERSTANDING OF A JOB ARCHITECTURE

79

Grading structure 

to differentiate job 

values

2
20 Manager

19 Manager Controller IV Head of Tax

18 Manager Teamleader Controller III
CƛƴŀƴŎŜ 

{ǇŜŎƛŀƭƛǎǘ

HR Business 

Partner
HR Specialist

Project 

Manager

17 Manager Teamleader Controller II
Finance 

Specialist

HR Business 

Partner
HR Specialist

Project 

Manager

16 Teamleader Controller I
Finance 

Specialist

HR Business 

Partner
HR Specialist

15
Finance 

Specialist

Financial/Bus. 

Analyst

HR Business 

Partner
HR Specialist

14
Financial/Bus. 

Analyst

HR Business 

Partner

13 Driver
Financial/Bus. 

Analyst

Management Finance HR
Project 

Management

Functions & Sub 

Functions that 

cluster jobs from a 

similar area of work 

(not necessarily 

related to the org. 

structure)

3

Jobs (either in a career ladder 

or unique jobs), described 

with a Success Profile

1

Maintained in Korn 

Ferry Architect and 

Profile Manager

4
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PAY EQUITY 
ANALYSIS
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PAY EQUITY
DASHBOARD
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DIVE DEEPER 
INTO ALL PAY 
GAPS
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SUGGESTED 
GAP 
ADJUSTMENT 
OPTIONS
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INDIVIDUAL 
ñRIGHT TO 
INFORMATIONò 
REPORTS
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TOTAL REWARD 
STRATEGY
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PROPOSED APPROACH

TO CREATE THE REWARD PHILOSOPHY AND STRATEGY WE RECOMMEND A TWO -PHASE APPROACH

86

Insights gathering

Reward strategy

Å Individual Exec interviews and HR & 

Finance input

ÅDesk-based review / assessment of current 

practice

ÅBenchmarking testing and high-level audit

ÅWorking sessions to develop reward 

principles and broad strategy

ÅRefinement and iteration to inform final 

reward strategy proposal for approval

Phase 1

Phase 2

Project phases Outcomes

V Understanding and insights into latest market 

practices and emerging thinking

V Assessment of current status against desired 

future state

V Clearly defined reward design principles to 

inform and underpin the future reward 

offering

V Market benchmarking analyses for workforce 

by level

V Roadmap outlining priorities for next 2-3 

years and beyond, and whatôs needed to 

deliver the strategy
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WHAT SUCCESSFUL REWARD PROGRAMS LOOK LIKE

SUPPORTED BY MANAGEMENT

Á Incentive plans are supported by rigorous and 

robust performance management systems.

ÁManagement actively manages individual pay 

expectations. There are no surprises. 

Management delivers on what they have 

promised.

ÁThe pay system is stable/consistent. Employees 

come to know and trust their firmôs pay systems.

ÁThe reward structure is easily understood.

ÁRewards are easy to administer.

OUTCOME FOCUSED

ÁReward programs drive behaviors that support 

the business goals and desired culture.

ÁTotal rewards support talent attraction, 

engagement, and retention.

Á Incentive plans provide clear linkages between 

individual pay and performance and provide key 

professionals the opportunity to share in the 

businessô financial results.

UNDERPINNED BY DATA

ÁFinancial, operational, and people data are used to make the right reward decisions to 
deliver the business strategy.

ÁTotal rewards considers employee preferences. 

ÁRewards align with market competitive pay: High-performing employees are well-paid.

OUTCOMES MANAGEMENT

DATA

REWARDS
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HOW TO MASTER 
INTERNAL 
COMMUNICATION 
& ENABLEMENT
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The directive sets the rules

Leaders, HR and employees shape the experience

Pay transparency changes the conversation.

Managers will be asked to explain decisions that were never                                

designed to be explained.

Inconsistency becomes visible.

Different answers, different confidence levels, different interpretations. 

Trust is tested at scale.

With thousands of managers and employees involved, small moments 

quickly become systemic risk.

EU Pay Transparency readiness is also about behavior , not just policy.

THE REAL CHALLENGE

89
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Communicating with
Clarity and Sensitivity 

91

Values

Simplicity

Trust

Tone

Alignment

Brand

Context

Culture

Sensitivity

Toolkit

Training

Feedback

Reviews

Checks

Sharing

Define the

core narrative

Identify

non -negotiables

Build local 

adaptation

Equip

local leaders

Monitor 

consistency
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Creating a Coherent
and Integrated Plan

Each stakeholder group brings a different reward lens which reflects the relationship they have with pay transparency:
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Stakeholder

group

Relationship 

to pay 

transparency

HR / Reward 

Specialists

Line

Managers

Senior Leadership

/ Executive Teams

Trade Union /

Employee 

Representatives

Internal 

Communications 

Teams

Legal /

Compliance

Teams

Finance /

Payroll Teams

Design and 

translate

Explain

and support

Frame

and champion

Challenge

and represent

Simplify

and engage

Protect

and assure

Validate

and supply
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Core Communication
Skills for Managers

93

01
Reward 

Literacy

Á Understanding pay 

structures 

Á Basic legal 

knowledge 

Á Confidence in 

data interpretation 

02
Communication 

& Dialogue Skills

Á Clarity

Á Transparency

Á Two-way listening

Á Storytelling

03
Emotional 

Intelligence 

& Sensitivity

Á Managing difficult 

conversations

Á Composure

under pressure

Á Fairness in tone 

Á Trust-building

04
Problem -Solving 

& Escalation

Á Boundary-setting

Á Constructive framing

Á Conflict management

05
Change &

Cultural Leadership

Á Role-modelling 

openness

Á Championing fairness

Á Adapting to context
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Pre Work

Access and familiarise 
templates, understand all 

pre and technical questions 
before training begins

KF LEARN PORTAL

In a single hub participants 
can see all pre work and 
digital material 

INVITATION TO 
PARTICIPATE

Fully enabled 
on the 

behavioural and 
technical parts 
to conduct pay 
conversations

THE JOURNEY 

BEGINS!

Pier to Pier Connect

Feedback & Experience, 
shared learnings 

On Demand 
Skills 
Refresher & 
Reconnects

Pay Module 2:

ÅClarifying Performance

ÅKnowing what performance 
means

Digital Skill 
Practise

Interactive E-
learning modules 
that teach them 
about adaptive 
leadership

Onboard Assess Learn Coach

Virtual Discussion:  

Set the tone, introduce 
what's coming

Recorded panel discussion 
with key Stakeholders

Engage & Inspire People

The importance of being 
ópay conversationô ready

Pay Module 1:

Leading 
conversations with 
skill & empathy

4 hours

EXAMPLE LEARNING JOURNEY (FRONT LINE LEADER)

AI Skills Practise

Applying what you learned

Use Case: Disgruntled 
employee, Applying what you 
know. PRACTISE until you 
know how to get it right.
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AI SKILLS PRACTICE ROLEPLAYS

95

VPractice your application of 

workshop learning with 

realistic scenarios and 

conversations 

VA safe space for leaders to 

make mistakes in the 

simulations so less mistakes 

in the workplace

VDetailed scoring and 

coaching analysis based on 

what they did well and what 

they can improve 

VDifferent AI sims to create 

the challenging conversations 

that leaders, recruiters, 

employees and executives 

will have 

VWide range of languages 

available

https://kornferry-my.sharepoint.com/:v:/p/gaia_rosetto/IQDEjSzTYxS7Rr9-4LPZn07QAdrkpvbSTk70vbs17JI1P_I?e=qv3B8t
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RESULTS FROM THE AI ROLEPLAY

96
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WRAP UP
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Transparency is the mechanism. Trust is the goal.

Culture is what makes it real. 

98

Why pay transparency

matters ïbecause trust 

unlocks performance

When people see fairness and clarity in 

decisions, belief turns into engagement 

and engagement into results.

What enables a culture

of trust ïalignment and 

leadership in action

When leaders live the message 

and the organization moves as one, 

trust becomes part of how you work, 

not just what you say.

How do you

make it real ïembed, 

donôtannounce.

Transparency becomes powerful when 

itôs woven into systems, behaviors, and 

the everyday employee experience.
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Thank you





FERRIS MACHT BLAU

Wir aber nicht!

Entgelt ohne Arbeit
oder
Was Ferris Bueller ǳƴǎ !ǊōŜƛǘǎǊŜŎƘǘƭŜǊƴ ǾƻǊŀǳǎ ƘŀǘǘŜΧ
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¢ƻƭƭŜǊ ¢ƛǘŜƭ ŀōŜǊΧ

Kinogeschichten sind
NICHT die Realität

Die Highschool ist nicht das 
Arbeitsleben

Ferris ist 17 und nicht unser 
Kollege

Wir denken allenfalls
ŘŀǊǸōŜǊ ƴŀŎƘΧ

Die Normalfälle landen selten
vor Gericht!

++ DISCLAIMER ++ DISCLAIMER ++ DISCLAIMER ++ DISCLAIMER ++
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ά[ƛŦŜ ƳƻǾŜǎ ǇǊŜǘǘȅ ŦŀǎǘΦ LŦ ȅƻǳ ŘƻƴΩǘ ǎǘƻǇ ŀƴŘ 
ƭƻƻƪ ŀǊƻǳƴŘ ƻƴŎŜ ƛƴ ŀ ǿƘƛƭŜΣ ȅƻǳ ŎƻǳƭŘ Ƴƛǎǎ ƛǘΦέ

EINSTIEG
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Warum das heutige Thema?

Arbeitsentgelt ohne Arbeitsleistung als Dauerbrenner

αbŜǳŜǊŜά wŜŎƘǘǎǇǊŜŎƘǳƴƎ ŘŜǎ .!D

Reaktionen der Praxis

Bedeutung in der Beratung

EINSTIEG

104



Überblick

Teil 1: Annahmeverzug
insbesondere
böswilliges Unterlassen eines anderen Verdienstes (§ 11 Nr.2 KSchG) 

Teil 2: Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
insbesondere
Erschütterung des Beweiswerts einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

EINSTIEG
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Achtung: SPOILER! 

Vor die Klammer gezogen ς 
Gemeinsamkeiten aus Gerichtsperspektive

Å Stellschraube: Darlegungs- und Beweislast

Å Abgestufte / Sekundäre Darlegungslast

Å Wer trägt das Non-Liquet Risiko
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TEIL 1 ïANNAHMEVERZUG

άIƻǿ Ŏŀƴ L ōŜ ŜȄǇŜŎǘŜŘ ǘƻ Ǝƻ ǘƻ ǎŎƘƻƻƭ ƻƴ ŀ Řŀȅ 
ƭƛƪŜ ǘƘƛǎΚέ
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ANNAHMEVERZUG

Eintritt des Annahmeverzugs bei Kündigungen

αMit Ausspruch der Kündigung gerät der Arbeitgeber [nach Ablauf der 
Kündigungsfrist] in Annahmeverzug, ohne dass es eines tatsächlichen 
ƻŘŜǊ ǿǀǊǘƭƛŎƘŜƴ !ƴƎŜōƻǘǎ ōŜŘŀǊŦ Χά
BAG 15.01.2025 ς 5 AZR 273/24  - 

Å Kündigung enthält idR Annahmeverweigerung
Å Angebot daher entbehrlich
Å § 296 BGB nicht maßgeblich

Der Arbeitgeber erwartet nach Ausspruch einer Kündigung und Ablauf 
der Kündigungsfrist kein Arbeitsangebot des Arbeitnehmers.
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Vergütung und Anrechnung

ÅUnwirksame Kündigung oder anderweitige Nichtbeschäftigung

ÅVergütungsanspruch wird nach § 615 Satz 1 iVm. § 611a Abs. 2 BGB
aufrechterhalten

ÅAnrechnung anderweitigen Verdienstes nach § 615 Satz 2 BGB
oder nach § 11 Nr. 1 und 2 KSchG

ÅTatsächlicher Verdienst

ÅBöswillig unterlassener Verdienst

ÅAnrechnung ipso iure, keine Aufrechnung

109
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ANNAHMEVERZUG

§ 11 Nr. 2 KSchG ς Wortlaut und Struktur

Nach § 11 Nr. 2 KSchG muss sich der Arbeitnehmer auf das 
Arbeitsentgelt, das ihm der Arbeitgeber für die Zeit nach der Entlassung 
schuldet, das anrechnen lassen muss, αǿŀǎ ŜǊ ƘŅǘǘŜ ǾŜǊŘƛŜƴŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ 
wenn er es nicht böswillig unterlassen hätte, eine ihm zumutbare Arbeit 
ŀƴȊǳƴŜƘƳŜƴΦά

ÅEinwendung des Arbeitgebers

ÅHypothetischer Verdienst

ÅZumutbare Arbeit

ÅBegriff der Böswilligkeit
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ANNAHMEVERZUG

αOber-Obersätzeά ŘŜǎ CǸƴŦǘŜƴ {Ŝƴŀǘǎ όмύ

α9ƛƴ Arbeitnehmer unterlässt böswillig Χ anderweitigen Verdienst, 
wenn ihm ein Vorwurf daraus gemacht werden kann, dass er während 
des Annahmeverzugs trotz Kenntnis aller objektiven Umstände 
vorsätzlich untätig bleibt und eine ihm nach Treu und Glauben (§ 242 
BGB) unter Beachtung des Grundrechts auf freie Arbeitsplatzwahl 
nach Art. 12 GG zumutbare anderweitige Arbeit nicht aufnimmt oder 
die Aufnahme der Arbeit bewusst verhindert. ά

st. Rspr, zB BAG 15.01.2025 - 5 AZR 135/24 -
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ANNAHMEVERZUG

αOber-Obersätzeά ŘŜǎ CǸƴŦǘŜƴ {Ŝƴŀǘǎ όнύ

αLƴ § 11 Nr. 2 KSchG wird dem Arbeitnehmer eine Pflicht zur 
angemessenen Rücksichtnahme auf die Belange des Arbeitgebers 
auferlegt. Der Arbeitnehmer soll seine Annahmeverzugsansprüche 
nicht ohne Rücksicht auf den Arbeitgeber durchsetzen können. 

Maßgebend sind dabei die gesamten Umstände des Einzelfalls. 
Erforderlich für die Beurteilung der Böswilligkeit ist damit stets eine 
unter Bewertung aller Umstände des konkreten Falls vorzunehmende 
Gesamtabwägung der beiderseitigen Interessen.ά

st. Rspr, zB BAG 15.01.2025 - 5 AZR 135/24 -
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ANNAHMEVERZUG

Darlegungs- und Beweislast 

Die Darlegungs- und Beweislast trägt grundsätzlich der 
Arbeitgeber, der mit dem Ausspruch der unwirksamen Kündigung 
die Ursache für den Annahmeverzug gesetzt hat.

Å Berücksichtigung des (möglichen) Informationsstands 

ÅGgf. interessengerechte Abstufungen der Darlegungslast, 
sekundäre Darlegungslast des Arbeitnehmers

Å Auskunftsanspruch des Arbeitgebers

Å Rechtsgedanke des § 162 BGB (Bedingungsvereitelung)
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ANNAHMEVERZUG

Beispielsfall (Normallfall?) - Agentur für Arbeit

ÅArbeitnehmerin hat sich arbeitsuchend gemeldet

Åhat mehrere Vermittlungsangebote erhalten

ÅƘŀǘ ǎƛŎƘ Ƴƛǘ ŘƛŜǎŜƴ αǎŀŎƘƎŜǊŜŎƘǘ ŀǳǎŜƛƴŀƴŘŜǊƎŜǎŜǘȊǘά

Åsich fristgerecht und mit angeforderten Unterlagen beworben

Åwurde nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen  / nicht eingestellt

α
BAG 15.01.2025 - 5 AZR 135/24 - Rn. 29 und BAG 15.01.2025 - 5AZR 273/24 - Rn. 25
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ANNAHMEVERZUG

{ǘŜƭƭŜƴŀƴƎŜōƻǘŜ ǾƻƳ !ǊōŜƛǘƎŜōŜǊΧ

Å zeitnah im Kontext des Kündigungsschutzprozesses

Å zumutbare Stellen  (Arbeitgeber, Tätigkeit, Ort, Vergütung, ab wann)

Å YŜƛƴŜ ±ŜǊǇŦƭƛŎƘǘǳƴƎ ŘŜǎ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊǎ Ȋǳ αǳƴŜǊƳǸŘƭƛŎƘŜƴ .ŜƳǸƘǳƴƎŜƴάΗ

Å Reaktion des Arbeitnehmers

- Einwände gegen Zumutbarkeit der Stellen?

- {ŀŎƘƎŜǊŜŎƘǘŜ !ǳǎŜƛƴŀƴŘŜǊǎŜǘȊǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǿŜǊōǳƴƎŜƴ αƛƳ ȊǳƳǳǘōŀǊŜƴ wŀƘƳŜƴά

- Arbeitnehmer bewirbt sich im nicht auf zumutbare Stelle:
 er trägt die Darlegungs- und Beweislast für den Misserfolg
 hypothetischer Bewerbungen 

       BAG 15.01.2025 - 5AZR 273/24 - Rn. 29
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ANNAHMEVERZUG

α²ƛǇǇŜά ōŜƛ ŘŜǊ 5ŀǊƭŜƎǳƴƎǎ- und Beweislast

ÅArbeitgeber weist nicht zeitnah auf offene 
Stellenangebote hin

ÅProblem 1: Arbeitgeber kann sich im Prozess nur auf 
konkrete Stellenangebote berufen

ÅProblem 2: Arbeitgeber trägt Darlegungs- und Beweislast 
für Erfolg (hypothetischer) Bewerbungen

       BAG 15.01.2025 - 5 AZR 273/24 ς Rn. 30 und BAG 07.02.2024 - 5 AZR 177/23 ς Rn. 46
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ANNAHMEVERZUG

!ǳǎ ƳŜƛƴŜǊ tŜǊǎǇŜƪǘƛǾŜΧ

Å9ƛƎŜƴōŜƳǸƘǳƴƎŜƴ ŘŜǎ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊǎ αŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘάΚ

ÅUnterbreitung von Stellenangeboten durch Arbeitgeber

Å½ǳƳǳǘōŀǊŜ {ǘŜƭƭŜƴ Ҧ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ōŜŀŎƘǘŜƴΗ

ÅQualität vor Quantität

ÅSchlussfolgerung: Weniger kann mehr sein
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ANNAHMEVERZUG

Wechselwirkungen!

α5ŜǊ ¦ƳŦŀƴƎ ŘŜǊ hōƭƛŜƎŜƴƘŜƛǘ ŘŜǎ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊǎ Ȋǳ ŀƴŘŜǊǿŜƛǘƛƎŜƳ 
Erwerb [kann] grundsätzlich nicht losgelöst von den Pflichten des 
!ǊōŜƛǘƎŜōŜǊǎ ōŜǳǊǘŜƛƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦά

BAG 12.02.2025 -5 AZR 127/24 - Rn. 21 f.

Treuwidriges Verhalten des Arbeitgebers
Ҧ YŜƛƴŜ ƎŜǎǘŜƛƎŜǊǘŜ wǸŎƪǎƛŎƘǘƴŀƘƳŜǇŦƭƛŎƘǘ ŘŜǎ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊǎ

Å zB einseitige Freistellung während der Kündigungsfrist

Å zB ½ǿƛǎŎƘŜƴȊŜǳƎƴƛǎ Ƴƛǘ αDisclaimerά 
LAG Thüringen 23.04.2025 ς 4 Sa 227/23 -
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ANNAHMEVERZUG

½ǳǎŀƳƳŜƴŦŀǎǎŜƴŘΧ

Å Darlegungs- und Beweislast für böswilliges Unterlassen 
anderweitigen Verdienstes beim grundsätzlich beim 
Arbeitgeber (Einwendung)

ÅMeldung als arbeitssuchend und Erhalt von 
Vermittlungsvorschläge als Regelfall?

Å Abstufungen der Darlegungslast und der
DŜŘŀƴƪŜ ŘŜǊ .ŜŘƛƴƎǳƴƎǎǾŜǊǘŜƛƭǳƴƎ όα²ƛǇǇŜάύ
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TEIL 2 ïENTGELTFORTZAHLUNG  BEI KRANKHEIT

ά.ǳŜƭƭŜǊ Χ .ǳŜƭƭŜǊ!Χ .ǳŜƭƭŜǊΚέ

Bildplatzhalter: leeres
Klassenzimmer
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ENTGELTFORTZAHLUNG BEI KRANKHEIT

Grundlagen

Å Wirtschaftliche Absicherung im Krankheitsfall als Kernerrungenschaft 
sozialer Sicherung

Å Verantwortung für allgemeines Lebensrisiko αYǊŀƴƪƘŜƛǘά ǘǊŅƎǘ ȊǳƴŅŎƘǎǘ 
Arbeitgeber über sechswöchige Verpflichtung zur Entgeltfortzahlung

Å Krankengeldanspruch gegenüber der Krankenkasse erst im Anschluss 
Ҧ CƻƭƎŜΥ 9ƴǘƭŀǎǘǳƴƎ ŘŜǊ YǊŀƴƪŜƴƪŀǎǎŜƴ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ŘŜǊ 
Versichertengemeinschaft

Å Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit als Massentatbestand
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ENTGELTFORTZAHLUNG BEI KRANKHEIT

Anspruchsvoraussetzungen

§ 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG

Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner 
Arbeitsleistung verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft,  so hat er 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für 
die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen.

Vgl. BAG 20.03.2024ς 5 AZR 234/23ς

Entgeltfortzahlungbei behördlicher Absonderungsanordnung wegen 
symptomloser SARS-CoV-2-Infektion
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ENTGELTFORTZAHLUNG BEI KRANKHEIT

123

Anspruchsvoraussetzungen

Krankheit setzt regelwidrigen körperlichen oder geistigen 
Zustand voraus, auf Behandlungsbedürftigkeit kommt es nicht an

Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit besteht 
Å wenn eine Arbeitnehmerin infolge Krankheit die vertraglich geschuldete 

Tätigkeit objektiv nicht ausüben kann oder nicht ausüben sollte, weil die 
Heilung nach ärztlicher Prognose hierdurch verhindert oder verzögert 
würde 

Å wenn eine Arbeitnehmerin wegen der Erkrankung aus rechtlichen 
Gründen die Arbeitsleistung nicht erbringen kann



ENTGELTFORTZAHLUNG BEI KRANKHEIT

124

Anspruchsvoraussetzungen

Grundsatz der Monokausalität
kein Entgeltfortzahlungsanspruch, wenn der Arbeitnehmer im Falle der 
Nichterkrankung aus anderen Gründen nicht gearbeitet und kein Entgelt 
erhalten hätte (zB Mutterschutz)

Kein Verschulden der Arbeitnehmerin
Schuldhaft iSv. §  3 Abs. 1 Satz 1 EFZG handelt eine Arbeitnehmerin, die in 
erheblichem Maße gegen die von einem verständigen Menschen im 
eigenen Interesse zu erwartende Verhaltensweise verstößt



++ DISCLAIMER ++ DISCLAIMER ++ DISCLAIMER ++ DISCLAIMER ++
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Zur aktuellen Rechtslage

Å Elektronisches Meldeverfahren nach§  5 Abs. 1a EFZG
ï Arbeitnehmer muss  Arbeitsunfähigkeit zu den in §  5 Abs. 1 Satz 2 bis 4 EFZG 

genannten Zeitpunkten ärztlich feststellen lassen

ï Gesetzliche Krankenkasse stellt nach Eingang der Arbeitsunfähigkeitsdaten 
nach§  109 Abs. 1 SGB IV eine Meldung zum Abruf für Arbeitgeberin bereit

ï zusätzlich trifft den Arbeitnehmer nach§ 5 Abs. 1a Satz 2 EFZG die 
Obliegenheit, sich vom behandelnden Arzt eine ärztliche Bescheinigung nach 
§  р !ōǎΦ м {ŀǘȊ н ƻŘŜǊ п 9C½D ŀǳǎƘŅƴŘƛƎŜƴ Ȋǳ ƭŀǎǎŜƴ όαtŀǇƛŜǊōŜǎŎƘŜƛƴƛƎǳƴƎάύ

Å Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie enthält erweitere Regelungen zur AU-

Bescheinigung aufgrund Videosprechstunde oder telefonischer 

Anamnese

 



ENTGELTFORTZAHLUNG BEI KRANKHEIT

Darlegungs- und Beweislast

Å Arbeitnehmer trägt als Anspruchsteller die Darlegungs- und Beweislast für 
die Anspruchsvoraussetzungen des§ 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG

Å Arbeitnehmer kann Beweis krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit idR 
durch die Vorlage einer ärztlichen AU-Bescheinigung iSd.§ 5 Abs. 1 Satz 2 
EFZG aF führen

Å Arbeitgeberin kann Beweiswert erschüttern, indem sie tatsächliche 
Umstände darlegt und im Bestreitensfall beweist, die Zweifel an 
Erkrankung ergeben

Å Bei Bestimmung der Anforderungen an wechselseitige Darlegungslast der 
Parteien sind eingeschränkte Erkenntnismöglichkeiten der Arbeitgeberin 
zu berücksichtigen
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ENTGELTFORTZAHLUNG BEI KRANKHEIT
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Darlegungs- und Beweislast

Åwenn Beweiswert der ärztlichen AU-Bescheinigung erschüttert ist, tritt 
Zustand ein wie ohne Vorlage einer AU-Bescheinigung

ÅArbeitnehmer muss / kann Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit auf andere 
Weise darlegen und beweisen

Åsubstantiierter Vortrag zu Krankheiten / gesundheitlichen Einschränkungen und 
deren Auswirkung auf Arbeitsfähigkeit

ÅZeugnis der behandelnden Ärztin (Entbindung von Schweigepflicht) 

ÅTatsachenfeststellung und Beweiswürdigung ist primär Tatsacheninstanzen 
zugewiesen



ENTGELTFORTZAHLUNG BEI KRANKHEIT

Grundfall

Erschütterung des Beweiswerts einer AU-Bescheinigung durch 
αpassgenauesά !ōŘŜŎƪŜƴ ŘŜǊ YǸƴŘƛƎǳƴƎǎŦǊƛǎǘ ƴŀŎƘ 9ƛƎŜƴƪǸƴŘƛƎǳƴƎ
BAG 08.09.2021 - 5 AZR 149/21 ς

Beweiswert der AUB wegen zeitlicher Koinzidenz erschüttert
Ҧ 5ŀǊƭŜƎǳƴƎǎƭŀǎǘ ǿƛŜŘŜǊ ōŜƛƳ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊ

Kein ausreichender Vortrag zu einer im Klagezeitraum objektiv 
bestehenden krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit, also zu

ÅArt und Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigungen und

ÅAuswirkungen auf Arbeitsfähigkeit für die geschuldete Tätigkeit

Vgl. auch BAG BAG 21.08.2024 - 5 AZR 248/23 - und BAG 18.09.2024 - 5 AZR 29/24 -
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ENTGELTFORTZAHLUNG BEI KRANKHEIT

Grundfall - Abwandlung
Erschütterung des Beweiswerts bei Arbeitgeberkündigung und 
mehreren AU-Bescheinigungen
BAG 13.12.2023 - 5 AZR 137/23 -

ÅFür mögliche Erschütterung des Beweiswert wegen zeitlicher Koinzidenz der 
Arbeitsunfähigkeit mit der Kündigungsfrist ist nicht entscheidend

- ob Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberkündigung vorliegt

- ob Kündigungsfrist von einer oder mehreren AU-.ŜǎŎƘŜƛƴƛƎǳƴƎŜƴ αŀōƎŜŘŜŎƪǘά 
wird

ÅMehrere AU-Bescheinigungen können nach Fallumständen einzeln und 
unterschiedlich zu bewerten sein

ÅKeine Erschütterung des Beweiswerts, wenn Arbeitsunfähigkeit vor Zugang 
der Kündigung und vor Kenntnis der Kündigungsabsicht auftritt
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ENTGELTFORTZAHLUNG BEI KRANKHEIT

Elektronische AU-Bescheinigung ς offene Fragen:

ÅInformation zum ausstellenden Arzt wegen§  275 Abs. 1a Satz 
1 Alt. b) SGB V an sich erforderlich?

ÅLeistungsverweigerungsrecht nach §  7 Abs. 1 Nr. 1 EFZG ?

ÅReicht bloßer Verweis auf eAU aus, um Arbeitsunfähigkeit 
nachzuweisen oder ist weiterer Vortrag, zB zur Art und Weise 
der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit (wegen neuer 
Möglichkeiten nach AU-Richtlinie) notwendig?
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THE END                                                                         Dr. Bettina Bubach

άΧΦΦ You're still here? It's overΗά
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I. Einleitung

Å New work, new pay, new law?

Å Reinfelder, AuR 2025, 95: 

ĂDie Rechtsprechung zum Thema Sonderverg¿tungen bewahrt insoweit 

Kontinuität, die Praxis kann sich auf gesicherte Rahmenbedingungen 

einstellen.ñ

Å Rechtlicher Rahmen für individualvertragliche Gestaltung von Arbeitsentgelt:

- AGB-Kontrolle (§§ 305 ff. BGB)

- Bestimmung der Leistung durch eine Partei (§ 315 BGB)

- Berechnung und Zahlung des Arbeitsentgelts (§ 107 GewO)
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II. Grundlagen zum Arbeitsentgelt

1. Arbeitsentgelt und Abgrenzung von anderen Leistungen 

a) Kein Arbeitsentgelt 

- Aufwendungsersatz

- Überlassung von Arbeitsmitteln, Dienstkleidung etc.

- Anders: Car Allowance, Kinderbetreuungszuschuss, Dienstwagen zu privaten 
Zwecken

b) Leistungen Dritter: grundsätzlich kein Arbeitsentgelt

- Aktienoptionen durch Konzernmutter (st. Rspr., etwa BAG, 25.8.2022 ï8 AZR 
453/21, NZA 2023, 154, Rn. 36)

- Ausnahme : Arbeitgeber verspricht ausdrücklich oder konkludent, für die 
Drittleistung einzustehen, z.B. durch Äußerungen im Vorstellungsgespräch (BAG, 
16.1.2008 ï7 AZR 887/06, NZA 2008, 836, Rn. 11, 20)

- Klage grds. gegen ausländische Konzernmutter möglich, aber nicht vor 
deutschen Gerichten (vgl. OLG Hamm, 5.12.2018 ï8 U 50/17, BeckRS 2018, 
35462, Rn. 24 ff.)
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II. Grundlagen zum Arbeitsentgelt

Parent Co. (USA)

Optionsvereinbarung: US Courts, US Law

A-GmbH (D) D-B.V. (NL)

Arbeitsvertrag

Arbeitnehmer Arbeitnehmer
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II. Grundlagen zum Arbeitsentgelt

c) Arbeitsentgelt im engeren Sinne (i.e.S.)

- jede Leistung eines geldwerten Vorteils durch den Arbeitgeber, die zumindest 
auch die unmittelbare Abgeltung  der  in einem bestimmten Zeitraum erbrachten 
Arbeitsleistung  zum Gegenstand hat und in das vertragliche Synallagma (do, ut 
des) eingebunden ist 

- Beispiele : 

ü Fixgehalt, 13. Monatsgehalt, Dienstwagen, von der persönlichen Leistung 
und/oder vom Unternehmens-/Konzernerfolg abhängiger Bonus, 
Gewinnbeteiligung, Provision

ü Sonderzahlung mit ĂMischcharakterñ, die der Abgeltung erbrachter 
Arbeitsleistung und der Honorierung der Betriebszugehörigkeit bzw. 
Betriebstreue dient

- St. Rspr. (etwa BAG, 2.7.2025 ï10 AZR 162/24, NZA 2025, 1640, Rn. 50 ff., 54): 
Arbeitsentgelt, das (auch) Gegenleistung für erbrachte Arbeitsleistung darstellt, darf 
nicht vorenthalten oder nachträglich wieder entzogen werden, wenn es bereits 
durch Arbeitsleistung verdient worden ist.

Merke: Gearbeitet ist gearbeitet und verdient ist verdient, ggf. zeitanteilig . 
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II. Grundlagen zum Arbeitsentgelt

- Der Anspruch auf Entgelt i.e.S. kann in AGB weder unter einen 
Freiwilligkeitsvorbehalt  gestellt noch durch eine Stichtagsregelung  oder eine 
Rückzahlungsklausel  vom (Fort-)Bestehen des Arbeitsverhältnisses abhängig 
gemacht werden; entsprechende Regelungen sind unangemessen benachteiligend 
i.S.v. § 307 I 1, II BGB und unwirksam .

- Im Gegenleistungsverhältnis stehendes Arbeitsentgelt (Entgelt i.e.S.) wird also 
grundsätzlich pro rata temporis verdient .

d) Arbeitsentgelt im weiteren Sinne (i.w.S.)

ī alle vom ArbGeb mit Rücksicht auf das Arbeitsverhältnis gewährten Geld- oder 
Sachzuwendungen, die ausschließlich  der Honorierung der Betriebstreue oder 
sonstiger Zwecke außerhalb der Vergütung geleisteter Arbeit dienen und sich im 
üblichen Rahmen von Treue- oder Sonderzuwendungen halten. 

ī Beispiele : 

ü reine Treue- oder Halteprämien

ü (pro genommenen Urlaubstag gewährtes) Urlaubsgeld

ü (als Sozialleistung zur Beteiligung an den zum Weihnachtsfest typischerweise 
erhöhten Aufwendungen gezahltes) Weihnachtsgeld
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II. Grundlagen zum Arbeitsentgelt

- Bei Entgelt i.w.S. ist größere Flexibilität bei der Ausgestaltung möglich: Wirksam ist 
z.B.

ü Freiwilligkeitsvorbehalt , der einen Anspruch auf den Entgeltbestandteil für die 
Zukunft ausschließt

ü Stichtagsklausel , die ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt der 
Auszahlung als Anspruchsvoraussetzung vorsieht und keine unzumutbar lange 
Bindungsdauer bewirkt

e) Schlussfolgerungen für leistungsbezogene Boni

Typische Frage des Arbeitgebers: ĂWie lªsst sich ein Bonusanspruch vermeiden?ñ

- Leistung durch Dritten

- Regelung im Vertrag mit Freiwilligkeitsvorbehalt (-), § 307 I 1, 2, II BGB

- Keine Vertragsregelung und konkreter Freiwilligkeitsvorbehalt vor Zahlung (+), 
Achtung: Ăindividuelle ¦bungñ/konkludente Individualzusage auf Gewªhrung einer 
jährlichen Sonderzahlung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bei vorbehaltloser 
Leistung über drei Jahre (z.B. BAG, 13.5.2015 ï10 AZR 266/14, NZA 2015, 992).

- Bonus Ănach freiem Ermesssen ñ (-), § 307 I 1, II Nr. 1 BGB. Es gilt § 315 BGB: 
nach billigem Ermessen, gerichtliche Billigkeitskontrolle
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II. Grundlagen zum Arbeitsentgelt

f) Erfolgsabhängiger Bonus

ī Zielvereinbarungs -Modell (BAG, 3.7.2024 ï10 AZR 171/23, NZA 2024, 1415)

ī Zielvorgabe -Modell : Zielvorgabe durch Arbeitgeber nach § 315 BGB (BAG, 
19.2.2025 ï10 AZR 57/24, NZA 2025, 702)

ī Unterlassen der Zielvereinbarung oder (rechtzeitigen) Zielvorgabe führt zu 
Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers; Schätzung des Gerichts : 
100 % Target-Betrag als Ausgangspunkt (§ 252 S. 2 BGB, § 287 ZPO).

ī Achtung: Klausel ist unwirksam  (§ 307 I 1, II BGB), wonach die Ziele einseitig 
vom Arbeitgeber vorgegeben werden, wenn die Parteien keine Zielvereinbarung 
treffen.

g) Seitenblick zu Zivilgerichten 

ī BGH, 24.9.2019 ï II ZR 192/18, NZA 2020, 244: 

Freiwilligkeitsvorbehalt im Dienstvertrag eines AG-Vorstands ist im konkreten Fall 
wirksam.
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II. Grundlagen zum Arbeitsentgelt

2. Form von Entgeltleistungen

a) Barvergütung 

- § 107 I GewO: 

ĂDas Arbeitsentgelt ist in Euro zu berechnen und auszuzahlen .ñ

- § 1 I, II 1 MiLoG:  

Ă(1) Jede Arbeitnehmerin [é] hat Anspruch auf Zahlung  eines Arbeitsentgelts 
mindestens in Höhe des Mindestlohns durch den Arbeitgeber. 

(2) Die Hºhe des Mindestlohns betrªgt [é] brutto [é] Euro  je Zeitstunde.ñ

b) Sachbezüge

- Definition: jede Leistung des Arbeitgebers, die er als Gegenleistung für die 
Arbeitsleistung in anderer Form als in Geld erbringt

- Beispiele
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II. Grundlagen zum Arbeitsentgelt

b) Sachbezüge

ī § 107 II 1 GewO: 

ĂArbeitgeber und Arbeitnehmer kºnnen Sachbez¿ge als Teil des Arbeitsentgelts 
vereinbaren, wenn dies dem Interesse des Arbeitnehmers oder der Eigenart des 
Arbeitsverhältnisses entspricht .ñ

ü Gilt für Arbeitsentgelt i.e.S.

ü Rechtsfolge bei Verstoß: Nichtigkeit  der Sachbezugsvereinbarung (§ 134 
BGB), Arbeitnehmer kann dann  Vergütung  in Geld (§ 107 I GewO) 
verlangen. Sachbezug ist nach §§ 812 ff. BGB herauszugeben.

ī Rückausnahme des § 107 II 5 GewO:

ĂDer Wert der vereinbarten Sachbez¿ge é darf die Hºhe des pfªndbaren Teils 
des Arbeitsentgelts nicht ¿bersteigen.ñ

ü Dem Arbeitnehmer muss zumindest der unpfändbare Teil seines 
Arbeitsentgelts (§§ 850 ff. ZPO) in Geld ausgezahlt werden.

ü Bei Verstoß: Nichtigkeit bzw. bei Teilbarkeit des Sachbezugs Teilnichtigkeit  
der Sachbezugsvereinbarung (§ 134 BGB); Anspruch auf Vergütung in Geld 
(§ 107 I GewO) verlangen; Bereicherungsansprüche (§§ 812 ff. BGB).
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III. Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeitsentgelt

1. Übertragung von Kryptowährung zur Erfüllung von Provisionsansprüchen

- BAG 16.4.2025 ï 10 AZR 80/24, NZA 2025, 1315

- § 107 II 1 GewO? Hier: (+) 

2. Dienstwagenüberlassung zur Privatnutzung

a) Sachbezug

BAG, 31.5.2023 ï 5 AZR 273/22, NZA 2023, 1319:

- Wird das Gebot der Leistung von Barvergütung mindestens in Höhe des 

unpfändbaren Betrags  (§ 107 II 5 GewO) nicht eingehalten, ist die 

Dienstwagenvereinbarung mangels Teilbarkeit des Sachbezugs insgesamt 

nichtig , und der Arbeitnehmer hat einen Anspruch  aus § 611a II BGB darauf, den 

Wert des Sachbezugs in bar vergütet zu erhalten (§ 107 I GewO). Anspruch des 

Arbeitgebers auf Wertersatz für die Dienstwagennutzung aus ungerechtfertigter 

Bereicherung (§§ 812 I 1 Alt. 1 i.V.m. 818 II BGB), aber ggf. Einwand der 

Entreicherung (§ 818 III BGB). 
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III. Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeitsentgelt

- Praxishinweis: Prüfe  vor Sachbezugsvereinbarung Pfändungsfreigrenzen . Sie 
steigen mit der Anzahl der Unterhaltspflichten (vgl. § 850c IIïIV ZPO). 

b) Widerruf der Dienstwagenüberlassung bei Freistellung

BAG, 12.2.2025 ï 5 AZR 171/24, NZA 2025, 647:

ī Widerrufsvorbehalt , nach dem ein Arbeitnehmer ein auch privat nutzbares 
Dienstfahrzeug im Fall der berechtigten Freistellung während der Kündigungsfrist 
entschädigungslos an den Arbeitgeber zurückgeben muss, ist wirksam.

ī Die Ausübung  des Widerrufsvorbehalts entspricht nur der Billigkeit  (§ 315 I BGB), 
wenn der Widerruf  zum Monatsende erklärt wird. Grund: § 6 I Nr. 4 Satz 2 EStG.
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III. Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeitsentgelt

3. Mitarbeiterbeteiligungen

a) Arten

- Übertragung echter Anteile an GmbH, AG, Personengesellschaft

ü Beispiele : Aktien, Aktienoptionen, Anteile an Gesellschaft, die ĂCarried 

Interestñ als Gewinn aussch¿ttet.

ü Schnittstelle  von Arbeitsrecht (Sachbezug, § 107 II 1, 5 GewO) und 

Gesellschaftsrecht (Stellung als Gesellschafter)

- Gewährung virtueller Anteile

ü Beispiele : virtuelle Aktien oder Aktienoptionen

ü Schuldrechtliche  Nachbildung echter Anteile, i.d.R. Barvergütung (§ 107 I 

GewO), näher am Arbeitsrecht, aber gesellschaftsrechtliche Regelungen (z.B. 

§§ 192 II Nr. 2, 193 II Nr. 4 AktG) und Regulierungsvorgaben im Finanzsektor.
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III. Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeitsentgelt

b) Wirksamkeit von Verfallklauseln (Leaver -Regelungen)

- Good Leaver vs. Bad Leaver 

- BAG, 28.5.2008 ï10 AZR 351/07, NZA 2008, 1066:

ü Verfallklausel  in Bezug auf vom Arbeitgeber gewährte echte  Aktienoptionen, 

welche die Aus¿bung der Bezugsrechte von einem Ăungek¿ndigten und 

unbefristeten Arbeitsverhªltnis bis zum Zeitpunkt der Aus¿bungñ abhªngig 

macht, ist wirksam  und hält Inhaltskontrolle (§ 307 I BGB) stand. 

ü Grund: gesetzliche Wertungen der §§ 192 II Nr. 3, 193 II Nr. 4 AktG (mehrjährige 

Wartezeit bei Aktienoptionsprogrammen für Arbeitnehmer oder 

Geschªftsf¿hrungsmitglieder); Ăungleich grºÇerer spekulativer Charakter von 

Aktienoptionenñ => Dem Arbeitnehmer wird Ăkeine  bereits erdiente Vergütung , 

sondern nur  eine Verdienstchance  entzogenñ.

ü Verfall von ausübbaren virtuellen  Aktienoptionen nach dem Ende des 

Arbeitsverhältnisses ist wirksam.

ü Es gelten dieselben Grundsätze für echte und virtuelle Aktienoptionen.
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III. Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeitsentgelt

b) Wirksamkeit von Verfallklauseln (Leaver -Regelungen)

BAG, 19.3.2025 ï10 AZR 67/24, NZA 2025, 927:

- Sachverhalt: 

ü ESOP regelte, dass die virtuellen  Optionen vom berechtigten Arbeitnehmer 

ausgeübt werden können, wenn sie (i) nach bestimmten Vesting -Perioden  

ausübbar  sind, (ii) nicht  nach bestimmten Leaver -Regelungen  verfallen  sind und 

(iii) ein Ausübungsereignis  in Form eines "Exits" (via Share Deal, Asset Deal oder 

IPO) eingetreten ist. 

ü Verfall  der nicht gevesteten  virtuellen Optionen vor, wenn das Anstellungsverhältnis 

vor dem Ausübungsereignis endet (4.1 ESOP). 

ü Bad-Leaver -Klausel  (4.2 ESOP): Verfall  aller ausübbaren (gevesteten)  virtuellen 

Optionen, wenn das Anstellungsverhältnis (i) durch Kündigung des Berechtigten 

oder (ii) durch verhaltensbedingte Kündigung oder Kündigung aus wichtigem Grund 

(§ 626 BGB) durch das Unternehmen endet. 

ü Good -Leaver -Klausel  (4.5 ESOP) vor, dass gevestete  virtuelle Optionen nach 

Ende des Anstellungsverhältnisses in einem Zeitraum verfallen, der halb so kurz ist 

wie der Zeitraum für das Erreichen der Ausübbarkeit (Vesting).
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III. Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeitsentgelt

ü Durch Eigenkündigung  ausgeschiedener Kläger beantragt Feststellung, dass die 

gevesteten  Optionen nicht aufgrund der Beendigung des Anstellungsverhältnisses 

verfallen sind. 

- Entscheidung:

ü Die gevesteten Optionen stellen ï selbst wenn sie bloÇe ĂErwerbschanceñ sind ï 

Ăauch eine Gegenleistung f¿r die in der Vesting-Periode erbrachte Arbeitsleistungñ 

dar und hätten ĂEntgeltcharakterñ (i.e.S.). 

ü Bad-Leaver -Klausel (4.2 ESOP) ist unwirksam  (§ 307 I, II Nr. 1 BGB), weil sie den 

sofortigen  Verfall der gevesteten Optionen vorsehe und damit eine Gegenleistung 

für die zuvor erbrachte Arbeitsleistung  entgegen § 611a II BGB entziehe . 

Außerdem ist Sanktion der Eigenkündigung unabhängig davon, ob sie aus Gründen 

aus der Sphäre des Arbeitnehmers oder wegen vertragswidrigen Verhaltens des 

Arbeitgebers erklärt wurde, eine unzulässige Kündigungserschwernis . 

ü Nach der Good -Leaver -Klausel  (4.5 ESOP) verfallen die virtuellen Optionen nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses doppelt so schnell verfallen, wie sie gevestet 

sind. Das ist eine unangemessene  Benachteiligung i.S.d. § 307 I BGB .
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III. Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeitsentgelt

- Folgefragen:

ü Ist Verfall nicht gevesteter virtueller Aktienoptionen zulässig? Wohl ja (str.)

Vgl. Rn. 49: ĂDies bedeutet [é] nicht, dass gevestete Optionsrechte nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich keinem Verfall unterliegen 

können. Im Hinblick auf die Besonderheiten virtueller Optionsrechte hat sich die 

Beurteilung, ob eine unangemessene Benachteiligung iSv § 307 II Nr. 1 BGB 

aufgrund einer Abweichung von § 611a II BGB vorliegt, am Sinn und Zweck des 

jeweiligen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms unter Berücksichtigung der 

gesch¿tzten beiderseitigen Rechtspositionen zu orientieren.ñ 

ü Der Verfall von gevesteten Optionen darf erst nach einem Zeitraum vorgesehen 

werden, der dem Zeitraum der Arbeitsleistung von Gewährung bis zum Vesting 

entspricht (Kongruenz von Vesting - und Devesting -Zeitraum ).

ü Bad-Leaver -Klauseln  müssen berücksichtigen, ob der Grund für die Beendigung 

des Anstellungsverhältnisses aus der Sphäre  des Arbeitgebers oder des 

Arbeitnehmers stammt bzw. wer den Grund zu vertreten hat. 

ü Gelten die neuen Grundsätze auch für echte  Aktienoptionen? Wohl ja.
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III. Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeitsentgelt

c) Seitenblick auf die Zivilgerichte

BGH, 13.9.2023 ïXII ZB 400/22, BeckRS 2023, 27461 in Scheidungssache: Die 

(schuldrechtlichen ) Bonusrechte des ï als ĂRisk Takerñ einer groÇen Bank 

eingestuften ï Ehemanns aus einem Long Termin Incentive Plan (LTI) sind für die 

Jahre 2013 bis 2015 bei seiner Endvermögensbilanz zum Stichtag (21.6.2016) nicht 

wertmäßig einzustellen. U.a. aufgrund der (wirksamen) Bad-Leaver-Klausel handele 

es sich nicht um eine Ărechtlich gesch¿tzte Anwartschaftñ (vgl. auch § 20 Abs. 4 

Nr. 1, 2 InstitutsVergV ).

d) Berücksichtigung von Aktienoptionen bei der Karenzentschädigung 

BAG, 27.3.2025 ï 8 AZR 63/24, NZA 2025, 935; BAG, 27.3.2025 ï 8 AZR 139/24, NZA 

2025, 1167: Gewährt der Arbeitgeber virtuelle Aktienoptionen zumindest auch als 

Gegenleistung für die Arbeitsleistung, sind die Aktienoptionen bei der Berechnung der 

Karenzentschädigung nach § 74 II HGB i.V.m. § 110 GewO als Ăzuletzt bezogene  

vertragsmªÇige Leistungñ in Form von wechselnden Bez¿gen i.S.d. § 74b II 1 HGB zu 

berücksichtigen, wenn sie noch im laufenden Arbeitsverhältnis innerhalb der 

letzten drei Jahre ausgeübt wurden. 

154



III. Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeitsentgelt

4. Erteilung der Entgeltabrechnung über ein digitales Mitarbeiterpostfach

BAG, 28.1.2025 ï9 AZR 48/24, NZA 2025, 764:

Der Arbeitgeber kann seine Verpflichtung aus § 108 I 1 GewO, dem Arbeitnehmer Ăbei 
Zahlung des Arbeitsentgelts eine Abrechnung in Textform zu erteilenñ erf¿llen, indem er die 
Entgeltabrechnung in ein digitales Mitarbeiterpostfach einstellt, sofern dies den 
Voraussetzungen des § 126b BGB für die Textform entspricht.
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IV. Fazit
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Untreue oder nur teuer?
Eine arbeitsrechtliche und strafrechtliche 

Bewertung von Vergütungsfragen

GREENFORT



Schnittstelle: Entscheidungsspielräume und Haftungsrisiken

160

unternehmerische Entscheidungen

arbeitsrechtliche Spielräume

strafrechtliche Grenzen



Sachverhalt

× 1999/2000: deutsches Traditionsunternehmen wehrt sich gegen eine feindliche Übernahme

× Angebot: ca. 130 Milliarden Euro 

× Wettlauf um die Gunst der Aktionäre bis die Übernahme mit Billigung des Managements 

besiegelt wird

× Unternehmenswert auf  ca. 180 Milliarden Euro gestiegen 

× ĂAnerkennungsprªmienñ an Vorstandsmitglieder in Hºhe von 57 Millionen Euro

× Eine medienwirksame strafrechtliche Untersuchung folgt 

× Ein Victory-Zeichen geht um die Welt
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Um wen oder was geht es?



Der Fall "Mannesmannñ: Gefundenes Fressen für die Presse
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SPON, 21.12.2005



Anerkennung außergewöhnlicher Leistungen

163



Fehlende vertragliche Zusage
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Die Höhe der Zahlungen: Stein des Anstoßes
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War die Höhe das (strafrechtliche) Problem?



Strafrechtliche Einordnung

× Zentrale Rechtsfrage

 

1. Wo liegt die Grenzen des unternehmerischen 

Ermessens bei Vergütungsentscheidungen?

2. Pflichtwidrigkeit kompensationsloser 

Sonderzahlungen als Untreue?

3. Wie ist das Verhältnis von 

gesellschaftsrechtlicher Treuepflicht und 

strafrechtlichem Vermögensschutz?
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Strafrechtliche Einordnung

§ 87 Abs. 1 S. 1 AktG

Der Aufsichtsrat hat bei der Festsetzung der Gesamtbezüge des 

einzelnen Vorstandsmitglieds (Gehalt, Gewinnbeteiligungen, 

Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen, 

anreizorientierte Vergütungszusagen wie zum Beispiel 

Aktienbezugsrechte und Nebenleistungen jeder Art) dafür zu sorgen, 

dass diese in einem angemessenen  Verhältnis  zu den Aufgaben  und 

Leistungen  des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage der  Gesellschaft  

stehen und die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe 

übersteigen.
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Strafrechtliche Einordnung

§ 266 Abs. 1 StGB

Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft 

eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen 

anderen zu verpflichten, missbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, 

behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses 

obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, 

verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen 

hat, Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft.
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Strafrechtliche Einordnung

Vermögensbetreuungspflicht

× Die Präsidiumsmitglieder waren als Vertreter der 

Aktiengesellschaft gegenüber den 

Vorstandsmitgliedern vermögensbetreuungspflichtig 

i.S.d. § 266 StGB. 

× Sie hatten bei allen Vergütungsentscheidungen im 

Unternehmensinteresse zu handeln und das 

Gesellschaftsvermögen zu wahren.

Pflichtwidrigkeit

× Führt die (gravierende) Verletzung 

nichtstrafrechtlicher Normanforderungen zu einer 

spezifischen strafrechtlichen Pflichtwidrigkeit
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Das "Drei -Stufen -Modell" des BGH
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Nachträgliche Sonderzahlungen

freiwillige Prämien

mit Kompensation

kompensationslose

Anerkennungs-

prämien

vertraglich 

vereinbarte Prämie



vertraglich 

vereinbarte Prämie

Das "Drei -Stufen -Modell" des BGH
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Nachträgliche Sonderzahlungen

freiwillige Prämien

mit Kompensation

kompensationslose

Anerkennungs-

prämien

Ą sofern 

angemessen

Ą sofern 

angemessen

Ą stets 

pflichtwidrig
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kompensationslose 

Anerkennungsprämien

=

jeder Euro ist einer zu viel !

Das "Drei -Stufen -Modell" des BGH

Verletzung der 

Vermögensbetreuungspflicht im Sinne 

des Untreuetatbestands!



Fazit: Wie kann das Risiko minimiert werden?

Dokumentations- und Transparenzpflicht = oberstes Gebot

Jede Vergütungsentscheidung muss im 

Interesse des Unternehmens stehen!

× Welcher konkrete Nutzen für das 

Unternehmen wird verfolgt?

× Warum scheint die Höhe angemessen 

im Verhältnis zum angestrebten 

Nutzen?



Letzter Akt: Einstellung gegen Millionenzahlung
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2. Themenkomplex:  Vergütung von Betriebsratsmitgliedern
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Betriebsratsvergütung ï Rechtliche Ausgangslage

§ 37 Abs. 1 BetrVG

× ĂDie Mitglieder des Betriebsrats führen ihr 

Amt unentgeltlich als Ehrenamt.ñ

§ 37 Abs. 4 S. 1 BetrVG

× ĂDas Arbeitsentgelt von Mitgliedern des 

Betriebsrats darf [é] nicht geringer 

bemessen werden als das Arbeitsentgelt 

vergleichbarer Arbeitnehmer mit 

betriebs¿blicher beruflicher Entwicklung.ñ
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Betriebsratsvergütung ï Rechtliche Ausgangslage

Kriterien für die Auswahl von Vergleichsgruppen / betriebsübliche berufliche Entwicklung

17

7



Betriebsratsvergütung ï Rechtliche Ausgangslage

§ 78 S. 2 BetrVG

× ĂSie dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht 

benachteiligt oder begünstigt werden; dies 

gilt auch für ihre berufliche Entwicklung .ñ
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Betriebsratsvergütung ï Strafrechtliche Risiken
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Betriebsratsvergütung ï Strafrechtliche Risiken

Fall VW ï BGH Urt. v. 10. Januar 2023, Az.: 6 StR 133/22

× Die angeklagten Manager haben die Vergütung des 

Gesamtbetriebsratsvorsitzenden O verantwortet 

× O erhielt Jahresvergütung von rd. 750.000 EUR 

ü O war gelernter Industriekaufmann 

ü Interne Einstufung wie Top-Manager
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Betriebsratsvergütung ï Strafrechtliche Risiken

Fall VW ï BGH Urt. v. 10. Januar 2023, Az.: 6 StR 133/22

× VW entstand so ein Schaden von rd. 4,5 Mio. EUR

× Vermögensnachteil ist auch nicht kompensiert 

(Ăvertrauensvolle Zusammenarbeitñ zum Wohle des 

Unternehmens)

× BR-Tätigkeit darf nicht in Vergütung einfließen Ą 

hypothetische Gehaltsentwicklung bei ĂSonderkarriereñ 

nicht maßgeblich 

×  Vergleichsgruppenbildung daher fehlerhaft

181



Betriebsratsvergütung ï Strafrechtliche Risiken

× BGH: Vermögensbetreuungspflicht verletzt, wenn Arbeitsentgelt gegen Begünstigungsverbot 

verstößt, § 78 S. 2 BetrVG

ü Führe zu verbotenem Vermögensabfluss und sei daher nichtig gem. § 134 BGB

ü Daran ändert sich auch dann nichts, wenn ein Einverständnis des Vermögensinhabers 

gegeben ist oder wenn die Zahlung Ădie vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle 

des Unternehmens  ñ fºrdern soll 

ü Schwelle von der Betriebsratsbegünstigung zur Untreue niedrig!
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Betriebsratsvergütung ï Rechtliche Ausgangslage

Neuregelungen Juli 2024 - § 37 Abs. 4 S. 2 -5 BetrVG neu eingefügt zur Konkretisierung
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Zeitpunkt der Vergleichsgruppenbildung

ÅGrundsatz: Amtsübernahme

ÅAbweichung: mit Grund

Betriebsvereinbarung zur 
Vergleichsgruppenbildung  

ÅVerfahren zur Festlegung vergleichbarer Arbeitnehmer

ÅRegelung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber

Begrenzter Prüfungsmaßstab: grobe 
Fehlerhaftigkeit 

ÅBetriebsvereinbarung zur Vergleichsgruppenbildung

ÅFestlegung von Vergleichspersonen



Betriebsratsvergütung ï Rechtliche Ausgangslage

Neuregelungen Juli 2024

18

4

§ 78 S. 3 BetrVG ergänzt 

× Berücksichtigung der Qualifikationen
Eine Begünstigung oder Benachteiligung liegt im Hinblick auf das gezahlte Arbeitsentgelt nicht vor, wenn das 

Mitglied [é] in seiner Person die [é] erforderlichen betrieblichen Anforderungen und Kriterien erfüllt und 

die Festlegung nicht ermessensfehlerhaft erfolgt.

Durch das Amt erworbene 

Kenntnisse und Fähigkeiten 

können berücksichtigt werden.

Prüfungsmaßstab: 

Ermessensfehler

Voraussetzung: Eine höher bewertete Stelle ist zu besetzen, keine rein 

fiktive Höhergruppierung. 



Betriebsratsvergütung ï Strafrechtliche Risiken

Reaktionen in der Praxis:

× Lieber Vergütung senken?

× Aber nicht zu niedrig: 

Á Untreue bei Ă¦berzahlungñ vs. 

Behinderung der Betriebsratstätigkeit 

§ 119 BetrVG

× Zeitdruck: Jeder Monat weiterer potenzieller 

Überzahlung erhöht Untreue-Risiko

Wie bestimmt man den zulässigen Korridor?
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